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ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe
und Ausführung öffentlicher Aufträge des
Landes Hessen sowie der Gemeinden und
Gemeindeverbände und ihrer Eigenbe-
triebe, ihrer Anstalten des öffentlichen
Rechts nach § 2c des Hessischen OFFEN-
SIV-Gesetzes vom 20. Dezember 2004
(GVBl. I S. 488, 491), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 218), sowie kommunale Arbeitsge-
meinschaften und Zweckverbände (öf-
fentliche Auftraggeber) und von Auftrag-
gebern im öffentlichen Personennahver-
kehr nach Abs. 2 (Besteller).

(2) Auftraggeber im öffentlichen Perso-
nennahverkehr sind

1. die Aufgabenträger nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Gesetzes über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Hessen
vom 1. Dezember 2005 (GVBl. I 
S. 786), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29. November 2012 (GVBl. 
S. 466),

2. die kreisangehörigen Gemeinden
nach § 5 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes
über den öffentlichen Personennah-
verkehr in Hessen, die keine Aufga-
benträger sind, aber nach § 14 des
Gesetzes über den öffentlichen Perso-
nennahverkehr in Hessen freiwillig
Aufgaben des öffentlichen Personen-
nahverkehrs in eigener Verantwor-
tung wahrnehmen,

3. die Aufgabenträgerorganisationen
nach § 2 Abs. 6 des Gesetzes über
den öffentlichen Personennahverkehr
in Hessen.

(3) Soweit nach diesem Gesetz Ver-
pflichtungen bei der Angebotsabgabe
und Durchführung von Leistungen nach
Maßgabe des Gesetzes über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Hessen be-
gründet werden, gelten diese auch für
selbst erbrachte Leistungen im öffentli-
chen Personennahverkehr und bei Direkt-
vergaben nach Art. 5 Abs. 2, 4 und 6 so-
wie für wettbewerbliche Vergabeverfah-
ren nach Art. 5 Abs. 3 der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Oktober
2007 über öffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Schiene und Straße und zur
Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des
Rates (ABl. EU Nr. L 315, S. 1).

(4) Für Vergaben von Bestellern nach
Abs. 2 gelten nur Abs. 3 und die §§ 4 bis
9, 18 sowie 22.
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(5) Der Schwellenwert für Aufträge, ab
welchem die Vergabeverfahren von die-
sem Gesetz erfasst werden, beträgt 10 000
Euro ohne Umsatzsteuer. Werden die
Schwellenwerte für die Vergabe von Auf-
trägen nach § 100 Abs. 1 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen in der
Fassung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1750, 3245), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066),
erreicht oder überschritten, finden § 10
Abs. 1 bis 6, § 11 Abs. 2 und 3 sowie die
§§ 15 und 20 keine Anwendung.

(6) Liegt der Schwellenwert eines Auf-
trags unterhalb von 10 000 Euro, sind die
in den §§ 4 und 6 genannten Verpflich-
tungen bezüglich Tariftreue und Mindest-
lohn einzuhalten. Auf die entsprechenden
Nachweise kann verzichtet werden. Die
Vergabe und Ausführung öffentlicher
Aufträge unterhalb von 10 000 Euro kön-
nen unbeschadet des Haushaltsrechtes
durch Verwaltungsvorschrift gesondert
geregelt werden.

(7) Diesem Gesetz entgegenstehende
Vorgaben für Vergabeverfahren nach
dem Recht der Europäischen Union, nach
Bundesrecht sowie für im Auftrag des
Bundes, der Stationierungsstreitkräfte so-
wie internationaler und supranationaler
Stellen durchzuführende Vergabeverfah-
ren bleiben unberührt.

(8) Die durch Verwaltungsvorschriften
zum Haushaltsrecht des Landes und Be-
kanntmachungen nach dem Gemeinde-
haushaltsrecht eingeführten Ausfüh-
rungsvorschriften und Vergabe- und Ver-
tragsordnungen, Teil A, Abschnitt 1, blei-
ben unberührt, soweit deren Vorschriften
diesem Gesetz nicht widersprechen.

§ 2

Allgemeine Grundsätze, Verfahren

(1) Öffentliche Aufträge sind in trans-
parenten und wettbewerblich fairen Ver-
fahren durchzuführen. Sie sind nur an
fachkundige, leistungsfähige, gesetzes-
treue und zuverlässige (geeignete) Unter-
nehmen zu angemessenen Preisen in
nicht diskriminierenden, gleichbehan-
delnden Verfahren zu vergeben.

(2) Bei den Beschaffungen des Landes
sind grundsätzlich die Aspekte einer
nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf
den Beschaffungsgegenstand und dessen
Auswirkungen auf das ökologische, sozia-
le und wirtschaftliche Gefüge zu berück-
sichtigen. Die Gemeinden und Gemein-
deverbände und ihre Eigenbetriebe kön-
nen eine nachhaltige Entwicklung bei ih-
ren Beschaffungsmaßnahmen und die da-
zu erlassenen Richtlinien berücksichti-
gen.

(3) Den Unternehmen steht es frei, sich
an Teilnahmewettbewerben, Interessen-
bekundungsverfahren oder Vergabever-
fahren zu beteiligen. Eine Nichtbeteili-
gung trotz Aufforderung zur Abgabe ei-
ner Bewerbung oder eines Angebots
rechtfertigt keine Nichtberücksichtigung
bei weiteren Vergabeverfahren.

(4) Die Bevorzugung ortsansässiger
oder in der Region ansässiger Unterneh-
men ist unzulässig.

(5) Die Berechnung der Auftragswerte
bestimmt sich in allen Vergabeverfahren
nach § 3 der Vergabeverordnung in der
Fassung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I 
S. 169), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 15. Oktober 2013 (BGBl. I 
S. 3854), in der jeweils geltenden Fassung
und erfolgt ohne Berücksichtigung der
Umsatzsteuer.

(6) Die Vergabeverfahren sind fortlau-
fend und vollständig zu dokumentieren.
Entscheidungen sind zu begründen. Die
Berücksichtigung mittelständischer Interes-
sen ist besonders aktenkundig zu machen.

§ 3
Soziale, ökologische und innovative 

Anforderungen, Nachhaltigkeit
(1) Den öffentlichen Auftraggebern

steht es bei der Auftragsvergabe frei, so-
ziale, ökologische, umweltbezogene und
innovative Anforderungen zu berücksich-
tigen, wenn diese mit dem Auftragsge-
genstand in Verbindung stehen oder 
Aspekte des Produktionsprozesses betref-
fen und sich aus der Leistungsbeschrei-
bung ergeben. Diese Anforderungen so-
wie alle anderen Zuschlagskriterien und
deren Gewichtung müssen in der Be-
kanntmachung und in den Vergabeunter-
lagen genannt werden.

(2) Als soziale, ökologische, umweltbe-
zogene und innovative Anforderungen im
Sinne des Abs. 1 können von den Unter-
nehmen gefordert werden:
1. die Berücksichtigung der Erstausbil-

dung,
2. die Berücksichtigung der Chancen-

gleichheit bei Aus- und Fortbildung
sowie im beruflichen Aufstieg,

3. die Beschäftigung von Langzeitar-
beitslosen,

4. die besondere Förderung von Frauen,
5. die besondere Förderung der Verein-

barkeit von Familie und Beruf,
6. die besondere Förderung von Men-

schen mit Behinderung,
7. die Verwendung von fair gehandelten

Produkten,
8. ökologisch nachhaltige Produkte und
9. innovativ orientierte Produkte und

Dienstleistungen.
(3) Als ökologische Anforderungen im

Sinne des Abs. 2 Nr. 7 und 8 kann die
Einhaltung von Bedingungen bezüglich
des Umweltmanagements und bezüglich
der Umwelteigenschaften der zu beschaf-
fenden Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen gefordert werden, wenn
1. das Umweltmanagement nach dem

europäischen Umweltmanagement
(EMAS) oder vergleichbaren, von den
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union anzuerkennenden Normen
oder Umweltmanagementsystemen
zertifiziert ist,
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2. die zu beschaffenden Bauleistungen,
Lieferungen oder Dienstleistungen
mit geeigneten Umweltgütezeichen
ausgezeichnet sind (Umwelteigen-
schaft).

(4) Geeignet sind Gütezeichen im Sin-
ne des Abs. 3 Nr. 2,

1. die lediglich Kriterien betreffen, die
mit dem Auftragsgegenstand in Ver-
bindung stehen,

2. die auf objektiv nachprüfbaren und
nicht diskriminierenden Kriterien ba-
sieren,

3. die im Rahmen eines offenen und
transparenten Verfahrens eingeführt
wurden, an dem alle relevanten inte-
ressierten Kreise teilnehmen durften,

4. die für alle Betroffenen zugänglich
sind und

5. deren Anforderungen von einem Drit-
ten festgelegt wurden, auf den das
Unternehmen, welches das Gütezei-
chen beantragt, keinen maßgeblichen
Einfluss ausüben konnte.

(5) Andere Gütezeichen oder Nach-
weise, die bestätigen, dass die Bauleis-
tungen, Lieferungen oder Dienstleistun-
gen die Anforderungen des geforderten
Gütezeichens erfüllen, sind dem Gütezei-
chen gleichgestellt.

(6) Hatte ein Unternehmen aus Grün-
den, die ihm nicht angelastet werden
können, nachweislich keine Möglichkeit,
das vom öffentlichen Auftraggeber oder
Besteller angegebene oder ein gleichwer-
tiges Gütezeichen innerhalb der einschlä-
gigen Fristen zu erlangen, so muss der öf-
fentliche Auftraggeber oder Besteller an-
dere geeignete Nachweise akzeptieren,
zu denen auch ein technisches Dossier
des Herstellers gehören kann, sofern das
betreffende Unternehmen nachweist,
dass die von ihm zu erbringenden Bau-
leistungen, Lieferungen oder Dienstleis-
tungen die Anforderungen des spezifi-
schen Gütezeichens oder die vom öffentli-
chen Auftraggeber oder Besteller angege-
benen spezifischen Anforderungen erfül-
len.

ZWEITER TEIL

Tariftreue, Mindestengelte

§ 4

Tariftreuepflicht

(1) Unternehmen sind verpflichtet, die
für sie geltenden gesetzlichen, aufgrund
eines Gesetzes festgesetzten und unmit-
telbar geltenden tarifvertraglichen Leis-
tungen zu gewähren. Liegen Anhalts-
punkte dafür vor, dass gegen diese Rege-
lung verstoßen wird, ist auf Anforderung
dem öffentlichen Auftraggeber oder dem
Besteller die Einhaltung dieser Verpflich-
tung nachzuweisen.

(2) Leistungen, die vom Arbeitnehmer-
Entsendegesetz vom 20. April 2009 (BGBl. I
S. 799), zuletzt geändert durch Gesetz

vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), er-
fasst werden, dürfen insbesondere nur an
Unternehmen vergeben werden, die sich
bei Angebotsabgabe in Textform ver-
pflichten, ihren Beschäftigten bei der
Ausführung der Leistung diejenigen 
Arbeitsbedingungen einschließlich des
Entgelts zu gewähren, die nach Art und
Höhe mindestens den Vorgaben desjeni-
gen Tarifvertrages entsprechen, an den
das Unternehmen aufgrund des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes gebunden ist.

(3) Leistungen, die von dem Mindest-
lohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I
S. 1348) erfasst werden, dürfen nur an
Unternehmen vergeben werden, die sich
bei Angebotsabgabe in Textform ver-
pflichten, ihren Beschäftigten bei der
Ausführung der Leistung ein Entgelt zu
zahlen, das den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes entspricht.

(4) Öffentliche Aufträge über Ver-
kehrsdienstleistungen und freigestellte
Schülerverkehre von Bestellern nach § 1
Abs. 2 dürfen nur an Unternehmen verge-
ben werden, die sich bei der Angebotsab-
gabe in Textform verpflichten,

1. ihren Beschäftigten (ohne Auszubil-
dende) das bei Angebotsabgabe maß-
gebliche Entgelt zu zahlen, das insge-
samt mindestens dem in Hessen für
diese Leistungen in einem der ein-
schlägigen und repräsentativen mit
einer tariffähigen Gewerkschaft ver-
einbarten Tarifverträge vorgesehenen
Entgelt nach den tarifvertraglich fest-
gelegten Vorschriften, einschließlich
der Aufwendungen für die Altersver-
sorgung und der für entgeltrelevant
erklärten Bestandteile dieser Tarifver-
träge, entspricht, und

2. während der Ausführung der Leis-
tung Erhöhungen der Entgelte und
der entgeltrelevanten Bestandteile
entsprechend dem Tarifvertrag nach
Nr. 1 vorzunehmen.

(5) Bei Ausschreibungen von Ver-
kehrsdienstleistungen, die die Grenze des
Landes Hessen überschreiten, können die
Tarifverträge nach Abs. 4 Nr. 1 oder ver-
gleichbare Tarifverträge des betroffenen
Landes zugrunde gelegt werden.

(6) Das für das Tarifwesen zuständige
Ministerium gibt im Einvernehmen mit
dem für den öffentlichen Personennah-
verkehr zuständigen Ministerium die
nach Abs. 4 und 5 anzuwendenden Tarif-
verträge sowie die für entgeltrelevant er-
klärten Bestandteile dieser Tarifverträge
bekannt. Die anzuwendenden Tarifverträ-
ge und Lohnzuschläge sind im Staatsan-
zeiger für das Land Hessen und der Hes-
sischen Ausschreibungsdatenbank (HAD)
bekannt zu machen. Soweit der vollstän-
dige maßgebliche Text anderweitig in
elektronischer Form allgemein zugäng-
lich ist, ist ein Hinweis mit der Angabe
der Internetseite zugelassen.

(7) Die Feststellung der nach Abs. 4 bis
6 maßgeblichen Tarifverträge und deren
entgeltrelevanter Bestandteile erfolgt
durch den bei dem für das Tarifwesen zu-
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ständigen Ministerium einzurichtenden
Beirat. Das für das Tarifwesen zuständige
Ministerium kann im Einvernehmen mit
dem für den öffentlichen Personenver-
kehr zuständigen Ministerium durch
Rechtsverordnung das Nähere über die
Mitglieder, die Bestellung, die Amtsdau-
er, Amtsführung, das Verfahren und die
Geschäftsführung des Beirats bestimmen.
Die nach Satz 1 festgestellten Tarifverträ-
ge und deren entgeltrelevanten Bestand-
teile sind von den Bestellern bei der Be-
kanntmachung vorzugeben. Bei mehre-
ren festgestellten Tarifverträgen darf die
Wahlmöglichkeit des sich bewerbenden
Unternehmens durch den Besteller nicht
beschränkt werden.

§ 5

Betreiberwechsel

Wird in einem Vergabeverfahren im
Bereich des öffentlichen Personennahver-
kehrs ein anderes Unternehmen (Betrei-
ber) als das bisherige beauftragt und will
der Besteller auf der Grundlage von Art. 4
Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/
2007 – unbeschadet des § 613a des Bür-
gerlichen Gesetzbuches – den neuen Be-
treiber verpflichten, die Beschäftigten, die
zuvor zur Erbringung der Dienste einge-
stellt worden waren, zu den bisherigen
Arbeitsbedingungen zu übernehmen, ist
der frühere Betreiber verpflichtet, dem
Besteller auf Anforderung innerhalb von
sechs Wochen in Textform Informationen
zur Verfügung zu stellen, aus denen sich
die Bedingungen der Beschäftigungsver-
hältnisse ergeben.

§ 6

Mindestentgelt

Bewerber und Bieter haben die Einhal-
tung der nach Bundesrecht oder aufgrund
von Bundesrecht für sie geltenden Rege-
lungen von besonders festgesetzten Min-
destentgelten (Mindestlohn) als Mindest-
standard bei der Bewerbung und im An-
gebot in Textform besonders zu erklären.
Die Erklärung nach Satz 1 kann entfallen,
soweit sie in einem Präqualifikationsre-
gister hinterlegt ist. Diese Erklärung ist
auch von Nachunternehmen und Verleih-
unternehmen in Textform abzugeben.
Satz 1 gilt nicht, soweit nach § 4 Tarif-
treue gefordert werden kann und die da-
nach maßgebliche tarifliche Regelung für
die Beschäftigten günstiger ist als die für
sie nach Bundesrecht geltenden Bestim-
mungen.

§ 7

Tariftreue- und sonstige
Verpflichtungserklärungen

(1) Die öffentlichen Auftraggeber oder
Besteller weisen in der Bekanntmachung
und in den Vergabeunterlagen darauf
hin, dass die Bieter sowie deren Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen (§ 8
Abs. 1), soweit diese bereits bei Ange-
botsabgabe bekannt sind, die erforderli-
chen Verpflichtungserklärungen nach § 4

Abs. 1 bis 5 (Tariftreueerklärung), § 6
(Mindestentgelterklärung) und § 8 Abs. 2
abzugeben haben. § 13 ist zu beachten.

(2) In der HAD werden Muster für die
Abgabe der Tariftreue- und sonstigen
Verpflichtungserklärungen bekannt ge-
geben. Diese sind zu verwenden. Die Ge-
meinden und Gemeindeverbände und ih-
re Eigenbetriebe und die Besteller kön-
nen die Muster verwenden.

(3) Fehlt eine nach Abs. 1 geforderte
Tariftreue- oder sonstige Verpflichtungs-
erklärung bei Angebotsabgabe und wird
sie auch nach Aufforderung des öffentli-
chen Auftraggebers oder Bestellers nicht
innerhalb einer von diesem zu bestim-
menden angemessenen Frist vorgelegt, so
ist das Angebot von der weiteren Wer-
tung auszuschließen.

§ 8

Nachunternehmen, 
Verleihunternehmen

(1) Die Unternehmen haben ihre
Nachunternehmen sowie Unternehmen,
die ihnen Arbeitskräfte überlassen (Ver-
leihunternehmen), sorgfältig auszuwäh-
len.

(2) Für den Fall der Ausführung ver-
traglich übernommener Leistungen durch
Nachunternehmen hat sich das Unterneh-
men zu verpflichten, die Erfüllung der
Verpflichtungen nach den §§ 4 und 6
durch die Nachunternehmen sicherzustel-
len und dem öffentlichen Auftraggeber
Tariftreue- und sonstige Verpflichtungs-
sowie Mindestentgelterklärungen der
Nachunternehmen nach Auftragsertei-
lung, spätestens vor Beginn der Ausfüh-
rung der Leistung durch das Nachunter-
nehmen, vorzulegen. Gleiches gilt, wenn
das Unternehmen oder ein beauftragtes
Nachunternehmen zur Ausführung des
Auftrags Arbeitskräfte eines Verleihunter-
nehmens einsetzt. Satz 1 und 2 gelten
entsprechend für alle weiteren Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen. Auf
die Verpflichtung zur Vorlage von Tarif-
treue- und sonstige Verpflichtungs- sowie
Mindestentgelterklärungen kann verzich-
tet werden, wenn das Auftragsvolumen
eines Nachunternehmens oder Verleihun-
ternehmens weniger als 10 000 Euro ohne
Umsatzsteuer beträgt.

(3) Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen haben die für sie geltenden
Pflichten nach Abs. 2 in eigener Verant-
wortung zu erfüllen. Bei Verstößen ist der
öffentliche Auftraggeber oder Besteller
berechtigt, unbeschadet anderer Rechte
nach Maßgabe des § 18 zu verfahren.

§ 9

Nachweise und Kontrollen

(1) Die beauftragten Unternehmen so-
wie ihre Nachunternehmen und Verleih-
unternehmen sind verpflichtet, dem öf-
fentlichen Auftraggeber oder dem Bestel-
ler die Einhaltung der Verpflichtungen
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nach den §§ 4 und 6 auf dessen Verlan-
gen jederzeit nachzuweisen. Die öffentli-
chen Auftraggeber oder Besteller dürfen
zu diesem Zweck angekündigt oder un-
angekündigt in erforderlichem Umfang
anlassbezogen Einsicht in die Entgeltab-
rechnungen und anderen Geschäftsunter-
lagen der beauftragten Unternehmen so-
wie aller weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen nehmen, aus denen
Umfang, Art und Dauer von Beschäfti-
gungsverhältnissen sowie die tatsächliche
Entlohnung von Beschäftigten hervorge-
hen oder abgeleitet werden können. Die
öffentlichen Auftraggeber oder Besteller
können hierzu auch Auskunft verlangen.
Die beauftragten Unternehmen sowie alle
Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men haben ihre Beschäftigten auf die
Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuwei-
sen. Die öffentlichen Auftraggeber oder
Besteller verpflichten den Auftragnehmer
vertraglich, ihnen ein entsprechendes
Auskunfts- und Prüfungsrecht auch bei
der Beauftragung von Nachunternehmen
und Verleihunternehmen einräumen zu
lassen.

(2) Die beauftragten Unternehmen so-
wie alle Nachunternehmen und Verleih-
unternehmen haben vollständige und
prüffähige Unterlagen nach Abs. 1 über
die eingesetzten Beschäftigten bereitzu-
halten. Auf Verlangen des öffentlichen
Auftraggebers oder des Bestellers sind
ihm diese Unterlagen vorzulegen und als
Kopie oder elektronisch zur Verfügung zu
stellen. Die öffentlichen Auftraggeber
oder Besteller verpflichten den Auftrag-
nehmer vertraglich, die Einhaltung dieser
Pflicht durch alle beauftragten Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen ver-
traglich sicherzustellen. Der öffentliche
Auftraggeber oder Besteller darf die ihm
als Kopie oder elektronisch zur Verfügung
gestellten Unterlagen nur zu dem Zweck
nach Abs. 1 nutzen; er darf sie höchstens
bis zu einem Jahr nach Erfüllung des Ver-
trags mit dem beauftragten Unternehmen
aufbewahren.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und
2 sind in die Vertragsbedingungen aufzu-
nehmen.

DRITTER TEIL

Verfahren

§ 10

Vergabearten

(1) Beschaffungen unterhalb der nach
§ 100 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen festgelegten
Schwellenwerte werden in Öffentlicher
Ausschreibung oder in Beschränkter Aus-
schreibung oder Freihändiger Vergabe
mit und ohne Interessenbekundungsver-
fahren durchgeführt.

(2) Die Vergabe von Aufträgen erfolgt
in Öffentlicher Ausschreibung. Soweit die
Auftragswerte nicht die in § 15 genannten
Vergabefreigrenzen erreichen oder über-

schreiten, oder in begründeten Ausnah-
mefällen ist eine Beschränkte Ausschrei-
bung oder eine Freihändige Vergabe zu-
lässig. Satz 1 gilt nicht für Aufträge nach
§ 1 der Sektorenverordnung vom 23. Sep-
tember 2009 (BGBl. I S. 3110), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 25. Juli 2013
(BGBl. I S. 2722).

(3) Bei Öffentlicher Ausschreibung
wird eine unbeschränkte Anzahl von Un-
ternehmen öffentlich und bei Beschränk-
ter Ausschreibung werden zuvor ausge-
wählte geeignete Unternehmen zur Ab-
gabe von bindenden Angeboten nach
Maßgabe einer Leistungsbeschreibung
aufgefordert. Bei Freihändiger Vergabe
werden mit mehreren oder wird in beson-
deren Ausnahmefällen nur mit einem ge-
eigneten Unternehmen über den Gegen-
stand und die Bedingungen des Auftrags
verhandelt.

(4) Interessenbekundungsverfahren
sind vereinfachte Teilnahmewettbewerbe
zur Auswahl von Bewerbern bei Be-
schränkter Ausschreibung und Freihändi-
ger Vergabe. Hierzu sind Unternehmen
aufzufordern, sich nach Maßgabe der in
der Bekanntmachung veröffentlichten Be-
dingungen um die Berücksichtigung bei
der Auswahl der aufzufordernden Unter-
nehmen im Vergabeverfahren formlos zu
bewerben. Förmliche Teilnahmewettbe-
werbe bleiben davon unberührt.

(5) Vor Beschränkter Ausschreibung
und Freihändiger Vergabe ist ein Interes-
senbekundungsverfahren ab einem ge-
schätzten Auftragswert bei

1. Bauleistungen ab 100 000 Euro je Ge-
werk (Fachlos),

2. Lieferungen ab 50 000 Euro je Auf-
trag,

3. und Dienstleistungen ab 50 000 Euro
je Auftrag

durchzuführen. Werden mehrere Gewer-
ke (Fachlose) ausnahmsweise nach § 12
Abs. 1 Satz 3 zusammengefasst, erhöht
sich der in Satz 1 Nr. 1 genannte Wert
nicht. Satz 1 Nr. 3 gilt nicht bei Rechts-
dienstleistungen. Von einem Interessen-
bekundungsverfahren kann abgesehen
werden, wenn

1. die Lieferung oder Leistung aus tech-
nischen oder künstlerischen Gründen
oder aufgrund des Schutzes von Aus-
schließlichkeitsrechten nur von einem
bestimmten Unternehmen ausgeführt
werden kann oder

2. wegen der Dringlichkeit der Liefe-
rung oder Leistung aus zwingenden
Gründen infolge von Ereignissen, die
der öffentliche Auftraggeber nicht
verursacht hat und nicht voraussehen
konnte, die Durchführung des Inte-
ressenbekundungsverfahrens un-
zweckmäßig ist oder

3. es aus Gründen der Geheimhaltung
erforderlich ist.

(6) Beschaffungsmaßnahmen für inno-
vative Produkte und Leistungen, für die
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vertragliche Spezifikationen nicht hinrei-
chend genau festgelegt werden können,
sollen im Rahmen einer Freihändigen
Vergabe EU-weit bekannt gemacht wer-
den. Die Verpflichtung nach § 11 Abs. 1
bleibt unberührt.

(7) Die Durchführung der Vergabear-
ten bestimmt sich im Übrigen unbescha-
det des Rechts der Europäischen Union
und der §§ 97 ff. des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen eigenstän-
dig nach den für die öffentlichen Auftrag-
geber nach Haushaltsrecht eingeführten
Vergabevorschriften.

(8) Das für das öffentliche Auftragswe-
sen zuständige Ministerium erarbeitet im
Einvernehmen mit dem für das Haus-
haltswesen zuständigen Ministerium und
dem für kommunale Angelegenheiten zu-
ständigen Ministerium einheitliche Mus-
ter für Vergabeverfahren. Die Muster sind
vor der verbindlichen Einführung für die
Beschaffungsstellen des Landes mit den
übrigen Ressorts zu erörtern. Den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden wird
die Einführung der Muster empfohlen.

§ 11

Bekanntmachung, Wettbewerb

(1) Alle nationalen und EU-weiten Be-
kanntmachungen im Rahmen von Verga-
ben öffentlicher Aufträge nach dem Recht
der Europäischen Union und Ausschrei-
bungen nach § 9 des Gesetzes über den
öffentlichen Personennahverkehr sind in
der HAD zu veröffentlichen (Pflichtbe-
kanntmachung). Die Veröffentlichung
und Einsichtnahme in die Bekanntma-
chungen sind kostenfrei. Eine weitere Be-
kanntmachung in anderen Medien bleibt
unberührt.

(2) Wenn kein Teilnahmewettbewerb
durchgeführt wird, ist zur Beschränkten
Ausschreibung und Freihändigen Verga-
be nur zuzulassen, wessen Eignung vorab
festgestellt wurde. Geeignet ist, wer die
allgemeinen Anforderungen nach § 2
Abs. 1 und besonders aufgestellte auf-
tragsbezogene Anforderungen erfüllt.

(3) Wenn kein Teilnahmewettbewerb
durchgeführt wird, soll bei Beschränkter
Ausschreibung und Freihändiger Vergabe
die Aufforderung zur Angebotsabgabe
nicht auf ein oder immer dieselben Unter-
nehmen beschränkt werden, sondern es
ist unter mehreren geeigneten Unterneh-
men zu streuen. Es sind mindestens fünf
geeignete Unternehmen zur Angebotsab-
gabe aufzufordern; dabei sollen mindes-
tens zwei Unternehmen, bei weniger als
vier geeigneten Unternehmen soll mög-
lichst ein Unternehmen nicht am Ort der
Ausführung der Beschaffung ansässig
sein. Soweit Unternehmen vom öffentli-
chen Auftraggeber oder vom Besteller be-
reits ausgewählt sind, sich am Vergabe-
verfahren zu beteiligen, ist die Anzahl der
ausgewählten Unternehmen, nicht aber
deren Name und deren Betriebssitz in der
Bekanntmachung anzugeben.

§ 12

Fördergrundsätze

(1) Die Interessen der Unternehmen, die
nach § 2 Abs. 1 des Hessischen Mittel-
standsförderungsgesetzes vom 25. März
2013 (GVBl. S. 119) zur mittelständischen
Wirtschaft zählen, sind bei der Angebots-
aufforderung vornehmlich zu berücksich-
tigen. Leistungen sollen primär in Losen,
in der Menge aufgeteilt (Teillose)
und/oder getrennt nach Art oder Fachge-
biet (Fachlose), eigenständig ausgeschrie-
ben und vergeben werden. Lose dürfen in
einem Vergabeverfahren nur zusammen-
gefasst werden, soweit wirtschaftliche
oder technische Gründe das erfordern.
Ausreichende Bewerbungs- und Ange-
botsfristen sind zu gewähren.

(2) Bieter- und Bewerbergemeinschaf-
ten sind zuzulassen, es sei denn, wettbe-
werbsbeschränkende Gründe stehen dem
entgegen. Die Bildung von Bieter- und
Bewerbergemeinschaften darf nicht durch
Verfahrens- und Vertragsbedingungen
behindert werden.

(3) Bietergemeinschaften haben in den
Angeboten die Mitglieder sowie eines ih-
rer Mitglieder als bevollmächtigte Vertre-
terin oder bevollmächtigten Vertreter für
den Abschluss und die Durchführung des
Vertrages zu benennen. Fehlen diese An-
gaben im Angebot, sind sie vor dem Zu-
schlag beizubringen.

(4) Hauptauftragnehmer sind ver-
pflichtet, auf Verlangen des öffentlichen
Auftraggebers oder des Bestellers im An-
gebot oder spätestens vor Beginn der
Auftragsausführung die geeigneten
Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men zu benennen und die Zustimmung
des öffentlichen Auftraggebers oder Be-
stellers einzuholen.

§ 13

Nachweis der Eignung,
Präqualifikation

(1) Eignungsnachweise der Unterneh-
men dürfen nur gefordert werden, soweit
dies durch den Gegenstand des Auftrags
gerechtfertigt ist und sie in der Bekannt-
machung und den Vergabeunterlagen be-
zeichnet sind. Eigenerklärungen sind
grundsätzlich ausreichend. Eignungs-
nachweise sind auf begründete Einzelfäl-
le zu beschränken; die Gründe sind ak-
tenkundig zu machen. Die Nachweise
können in Textform erbracht werden. Die
Möglichkeit, vor Auftragserteilung in
Textform ausgestellte Nachweise von den
ausgewählten Bietern zu verlangen, kann
in den Vergabeunterlagen vorbehalten
werden, soweit sie im Einzelnen benannt
sind.

(2) Sind zu der Eigenschaft als mittle-
res oder kleines Unternehmen oder als
Kleinstunternehmen nach § 2 Abs. 1 des
Hessischen Mittelstandsförderungsgeset-
zes oder zu der Eignung als auftragneh-
mendes Unternehmen Nachweise zu füh-
ren und sind diese
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1. in einem anerkannten Register eines
Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines nach dem Recht der
Europäischen Union gleichgestellten
Vertragsstaates oder

2. in einem Präqualifikationsregister der
Auftragsberatungsstelle Hessen e. V.,
der DIHK Service GmbH, des Vereins
für Präqualifikation von Bauunter-
nehmen e. V. oder vergleichbarer
Stellen oder

3. in einem anderen Bundesland oder
bei einem öffentlichen Auftraggeber
nach § 98 Nr. 4 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen zu-
gänglichen Register

hinterlegt und nicht älter als ein Jahr, ge-
nügt ein Nachweis aus solchen Registern.
Soweit Nachweise nach diesem Absatz in
dem zugelassenen Register nicht enthal-
ten sind, kann der Nachweis gesondert
einzeln oder nach einem anderen Regis-
ter geführt werden.

§ 14

Öffentlich-private Partnerschaften

(1) Vergaben in öffentlich-privater
Partnerschaft sind nur bei einem nachge-
wiesenen Wirtschaftlichkeitsvorteil für
das Land zulässig. Das gilt auch für die
Gemeinden und Gemeindeverbände und
ihre Eigenbetriebe nach Maßgabe deren
Haushaltsrechts. Vergaben in öffentlich-
privater Partnerschaft sind so zu planen,
dass mittelständische Unternehmen sich
an dem Projekt beteiligen können. Die
Zusammenfassung selbstständiger Objek-
te ist unzulässig, es sei denn, Gründe der
Wirtschaftlichkeit erfordern eine Zusam-
menfassung.

(2) Die Möglichkeiten einer eigenstän-
digen Vergabe städtebaulicher Leistun-
gen und von Architekturleistungen sowie
die Beteiligung mittelständischer Unter-
nehmen sind vor Einleitung des Vergabe-
verfahrens zu prüfen.

(3) Zuzulassen ist, dass mittelständi-
sche Unternehmen aus der Projekt- oder
Betriebsgesellschaft ausscheiden können.
Die Gründe, warum ein vorzeitiges Aus-
scheiden nicht möglich ist, sind in den
Vergabeunterlagen anzugeben.

(4) Zulässig ist die Veräußerung von
Vergütungsforderungen des Auftragneh-
mers gegen den öffentlichen Auftragge-
ber oder Besteller. Der öffentliche Auf-
traggeber oder Besteller kann auf Verlan-
gen entweder einen Verzicht auf die 
Geltendmachung von Einreden wegen
Nichterfüllung erklären oder ein schuld-
bestätigendes oder selbstständiges Aner-
kenntnis gegenüber dem Erwerber der
Forderung abgeben und hat dann das
vereinbarte Entgelt bedingungslos an den
Erwerber der Forderung zu zahlen.

(5) Für die nach Haushaltsrecht durch-
zuführende Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung (Wirtschaftlichkeitsberechnung)
sind insbesondere

1. Beschaffungs-, Investitions- und Fi-
nanzierungskosten,

2. Jahresmiete, Betriebskosten, Unter-
haltungskosten,

3. sonstige Kosten der Nutzungszeit und
deren Beendigung und

4. Kosten technischer und städtebauli-
cher Leistungen sowie der Architek-
tur

auszuweisen.

(6) Bei der Wertung der Angebote ist
als weiteres Bewertungskriterium die re-
gionale Wertschöpfung durch die Beteili-
gung mittelständischer Unternehmen in
den Vergabeunterlagen abzufragen und
bei der Wertung angemessen zu gewich-
ten.

(7) Das für das Haushaltswesen zu-
ständige Ministerium hat für die Wirt-
schaftlichkeitsberechnung nach Abs. 5
einheitliche Standards und Rechenmodel-
le bekannt zu geben, die für Landesbe-
hörden verbindlich sind. Für kommunale
Projekte können diese Standards und Re-
chenmodelle entsprechend angewendet
werden.

§ 15

Vergabefreigrenzen

(1) Eine Beschränkte Ausschreibung
oder Freihändige Vergabe ist ohne Vorlie-
gen der nach den Vergabe- und Vertrags-
ordnungen dafür erforderlichen Voraus-
setzungen zulässig, wenn folgende Auf-
tragswerte (Vergabefreigrenzen) nicht er-
reicht werden:

1. Bauleistungen je Gewerk (Fachlos):

a) bei Beschränkter Ausschreibung 
1 Million Euro,

b) bei Freihändiger Vergabe 
100 000 Euro,

2. Lieferungen und Leistungen je Auf-
trag:

a) bei Beschränkter Ausschreibung
207 000 Euro,

b) bei Freihändiger Vergabe 
100 000 Euro,

soweit das Recht der Europäischen Union
dem nicht entgegensteht. Werden mehre-
re Gewerke (Fachlose) ausnahmsweise
nach § 12 Abs. 1 Satz 3 zusammengefasst,
erhöhen sich die in Satz 1 Nr. 1 genann-
ten Werte nicht.

(2) Zur Vermeidung und Verfolgung
gesetzwidriger Praktiken bei Vergabever-
fahren nach Abs. 1 sind eine sorgfältige
Überwachung durchzuführen und eine
ausführliche und nachvollziehbare Doku-
mentation vorzunehmen, die mindestens
die folgenden Angaben enthält:

1. Bedarfs- und Beschaffungsstelle,

2. Auftrag,

3. Vergabeart,

4. aufgeforderte Bewerber und Bieter
(Name, Firma, Ort),

360 Nr. 25 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 30. Dezember 2014



5. Auftragnehmer (Name, Firma, Ort)
mit Begründung der Zuschlagsent-
scheidung,

6. alle Angebote,

7. Übersicht aller nachgerechneten An-
gebotspreise (Preisspiegel),

8. abgeschlossener Vertragspreis,

9. abgerechnetes Entgelt einschließlich
Nachträge,

10. die für das Vergabeverfahren, die
Vergabeentscheidung und Abnahme
zuständige Person oder zuständigen
Personen.

(3) Bei der Vergabe eines Auftrags ab
einem Auftragswert von 15 000 Euro ohne
Umsatzsteuer gibt der öffentliche Auf-
traggeber oder Besteller bei Beschränkten
Ausschreibungen ohne Interessenbekun-
dungsverfahren und bei Freihändigen
Vergaben ohne Interessenbekundungs-
verfahren für drei Monate seinen Namen
und Anschrift, den Namen des Auftrag-
nehmers, den Auftragsgegenstand und
bei Bauleistungen den Ort der Ausfüh-
rung in der HAD bekannt. Dies gilt nicht
bei Vergabeverfahren, die der Geheim-
haltung unterliegen. Soweit es sich bei
dem beauftragten Unternehmen um eine
natürliche Person handelt, ist deren Ein-
willigung einzuholen oder die Angabe
des Namens zu anonymisieren.

(4) Die Beschaffung und anschließende
Auftragsausführung sollen durch eine von
der Vergabestelle unabhängige Stelle we-
nigstens stichprobenweise kontrolliert und
ausführlich dokumentiert werden. Andere
geeignete Kontrollverfahren bleiben frei-
gestellt. Alle Nachweise nach Abs. 2 und
der Kontrollmaßnahmen sind mindestens
zehn Jahre nach Abschluss der Beschaf-
fung aufzubewahren, um eine nachträgli-
che Prüfung zu ermöglichen. Personenbe-
zogene Daten sind danach zu löschen.

§ 16

Urkalkulation,
Zwei-Umschlagsverfahren

(1) Bei einem geschätzten Auftrags-
wert für

1. Bauleistungen ab 50 000 Euro,

2. Lieferungen und Leistungen ab 
20 000 Euro

sind Bieter mit einem auffällig niedrigen
Angebot, welches den Zuschlag erhalten
soll, aufzufordern, in einem gesonderten
verschlossenen Umschlag die Urkalkulati-
on des Angebots einzureichen. Dieser
Umschlag darf nur zur Ermittlung der An-
gemessenheit eines auffällig niedrigen
Angebots in Anwesenheit des Bieters
oder Auftragnehmers geöffnet werden.
Die Daten sind vertraulich zu behandeln
und danach wieder verschlossen zu den
Vergabeakten zu nehmen.

(2) Öffentliche Auftraggeber oder Be-
steller können unabhängig von Abs. 1
Satz 1 von Bietern verlangen, die Urkal-
kulation in einem gesonderten verschlos-
senen Umschlag vor Auftragsvergabe

(Zuschlag) einzureichen. Der Umschlag
mit der Urkalkulation kann bei einem
Nachtrag oder einer Mehrforderung im
Rahmen eines abgeschlossenen Vertrags
zur Prüfung der Grundlagen der Preise
geöffnet werden. Das gilt auch im Falle
der nach Abs. 1 Satz 1 eingereichten Ur-
kalkulation. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. Der Bieter oder der Auftrag-
nehmer kann in allen Fällen einen Beauf-
tragten bestimmen, der an der Öffnung
und Prüfung der Grundlagen der Preise
vertretungsberechtigt teilnimmt.

(3) Angebote für Planungsleistungen,
die in Freihändiger Vergabe oder im EU-
weiten Verhandlungsverfahren vergeben
werden, können getrennt nach Dienstleis-
tung und Entgelt in zwei verschlossenen
Umschlägen gefordert werden (Zwei-Um-
schlagsverfahren). Die Dienstleistung
muss eine eigenständige Planungsleis-
tung sein. Allein die Bezugnahme auf die
in der Vergabebekanntmachung vorgege-
benen oder in einer Honorarordnung ent-
haltenen Leistungsbilder ist nicht ausrei-
chend für das Zwei-Umschlagsverfahren.
Die Umschläge mit den Entgelten sind
erst nach vorläufig abschließender Wer-
tung sowie Reihung und Ausschluss der
Leistungsangebote für die Planungsleis-
tung zu öffnen und zu werten.

§ 17

Zuschlag, Preise
(1) Der Zuschlag darf nur auf das unter

Berücksichtigung aller Umstände wirt-
schaftlichste Angebot erteilt werden. Der
niedrigste Preis allein ist nicht entschei-
dend.

(2) Auf Angebote mit einem unange-
messenen hohen oder niedrigen Preis darf
der Zuschlag nicht erteilt werden. Erscheint
ein Angebotspreis unangemessen niedrig
und ist anhand der vorliegenden Unterla-
gen über die Preisermittlung die Angemes-
senheit nicht zu beurteilen, ist in Textform
vom Bieter Aufklärung über die Kalkulati-
on der Preise für die Gesamtleistung oder
Teilleistung unter Festsetzung einer ange-
messenen Antwortfrist zu verlangen.

(3) Bei der Beurteilung der Angemes-
senheit sind die Wirtschaftlichkeit des An-
gebots, die Nachhaltigkeit, die gewählte
technische Lösung und Eigenschaft, der
technische Wert, die Ästhetik, die Zweck-
mäßigkeit, Umwelteigenschaft, Betriebs-
kosten, Lebenszykluskosten, Rentabilität,
der Kundendienst und die technische Hilfe
sowie die Qualität und andere günstige
Ausführungsbedingungen je nach Auf-
tragsgegenstand zu berücksichtigen.

§ 18

Vertragsstrafe, Sperre
(1) Der öffentliche Auftraggeber oder

der Besteller sollen mit dem Auftragneh-
mer für den Fall der nicht vertragsgerech-
ten Erfüllung übernommener Verpflich-
tungen ein Strafversprechen (Vertrags-
strafe) vereinbaren. Dies ist in der Verga-
bebekanntmachung anzugeben und in
den Vertragsbedingungen aufzunehmen.
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(2) Unternehmer oder Unternehmen sol-
len wegen schwerer Verfehlungen, die ihre
Zuverlässigkeit infrage stellen, von Aufträ-
gen öffentlicher Auftraggeber ausgeschlos-
sen werden. Näheres regelt hierzu eine
Rechtsverordnung der für das Haushalts-
wesen zuständigen Ministerin oder des
hierfür zuständigen Ministers im Einver-
nehmen mit der für Wirtschaft zuständigen
Ministerin oder dem hierfür zuständigen
Minister, in welcher die Einrichtung einer
Melde- und Informationsstelle für öffentli-
che Auftraggeber (einschließlich des Infor-
mationsaustausches mit beschaffenden
Stellen) sowie das Anhörungs- und Sperr-
verfahren, insbesondere
1. Verfehlungen von Unternehmern

oder Unternehmen, die zum Erlass ei-
ner Vergabesperre berechtigen,

2. Anforderungen an die Nachweisbar-
keit solcher Verfehlungen,

3. Kriterien für die Dauer einer zu ver-
hängenden Sperre,

4. Möglichkeiten für die Unternehmer
oder Unternehmen, zu den Vorwürfen
Stellung zu nehmen, und

5. Anforderungen für die Wiederzulas-
sung zum Wettbewerb 

festgelegt werden.
(3) Bewerber, Bieter, Auftragnehmer,

Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men, die zu den vom öffentlichen Auf-
traggeber oder Besteller auferlegten Ver-
pflichtungen eine falsche Erklärung ab-
geben oder einen unzutreffenden Nach-
weis vorlegen oder haben vorlegen las-
sen, soll der öffentliche Auftraggeber
oder Besteller wegen mangelnder Zuver-
lässigkeit wenigstens für sechs Monate
bis zu drei Jahren von weiteren Vergabe-
verfahren ausschließen. Liegt ein entspre-
chender Verstoß erstmals vor, kann an-
stelle der Sperre eine schriftliche Verwar-
nung ausgesprochen werden; bei wieder-
holtem Verstoß beträgt die Sperre min-
destens ein Jahr. Vor einer Verwarnung
und dem Ausschluss ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Ein ausge-
schlossener Unternehmer oder ein ausge-
schlossenes Unternehmen ist auf dessen
Antrag hin allgemein oder teilweise wie-
der zuzulassen, wenn der Grund des Aus-
schlusses ganz oder teilweise beseitigt ist
und mindestens sechs Monate der Sperre
abgelaufen sind. Näheres hierzu regelt
die Rechtsverordnung nach Abs. 2.

(4) Sind die in einem Präqualifikations-
register nach § 13 Abs. 2 Satz 1 hinterleg-
ten Erklärungen und Nachweise unzu-
treffend, ist dies dem Register mitzuteilen.

(5) Die Geltendmachung einer Auf-
tragssperre oder Vertragsstrafe aus ande-
rem Grunde sowie sonstige Ansprüche
bleiben unberührt.

§ 19

Zahlungen
(1) Fällige Zahlungen sind unverzüg-

lich, spätestens 30 Kalendertage nach Zu-
gang der prüffähigen Rechnung auszu-
führen.

(2) Abschlagszahlungen sind in der
Höhe des Wertes nachgewiesener ver-
tragsgemäßer Leistungen einschließlich
ausgewiesener Umsatzsteuer zu gewäh-
ren. Bei in sich abgeschlossenen Teilen
einer vertragsgemäßen Leistung sind Teil-
abnahmen ohne Rücksicht auf die Vollen-
dung der übrigen Leistungen durchzufüh-
ren, endgültig festzustellen und zu bezah-
len (Teilzahlung).

(3) Auftragnehmer sind zu verpflich-
ten, auch gegenüber ihren Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen nach
Abs. 1 und 2 zu verfahren.

(4) Vertraglich ist zu sichern, dass der
öffentliche Auftraggeber oder Besteller
berechtigt ist, zur Erfüllung der sich aus
dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen
Zahlungen unmittelbar an den Gläubiger
des Auftragnehmers (Lieferant, Nachun-
ternehmen, Verleihunternehmen) zu leis-
ten, soweit

1. diese an der Ausführung der vertrag-
lichen Leistung des Auftragnehmers
aufgrund eines mit diesem abge-
schlossenen Vertrags beteiligt sind,

2. diese wegen Zahlungsverzugs des
Auftragsnehmers die Fortsetzung ih-
rer Leistung zu Recht verweigern und

3. die Direktzahlung die Fortsetzung
der Leistungen sicherstellen soll.

(5) Erklärt sich der Auftragnehmer auf
Verlangen des öffentlichen Auftraggebers
oder Bestellers innerhalb einer von die-
sem gesetzten angemessenen Frist nicht
darüber, ob und inwieweit er die Forde-
rung seines Gläubigers anerkennt, und
legt er bei Nichtanerkennung keinen ent-
sprechenden Nachweis vor, so gelten die
Voraussetzungen für die Direktzahlung
als anerkannt. Entsprechendes gilt bei
Teilleistungen.

(6) Der Anspruch auf Verzugszinsen
des Auftragnehmers (§§ 286 und 288 des
Bürgerlichen Gesetzbuches) ist durch den
öffentlichen Auftraggeber oder Besteller
nicht einschränkbar oder abdingbar. Auf-
tragnehmer sind zu verpflichten, auch ge-
genüber ihren Auftragnehmern (Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen) und
gegenüber mit Leistungen beauftragten
Lieferanten nach Satz 1 zu verfahren.

§ 20

Nachprüfungsstellen

(1) Die für das öffentliche Auftragswe-
sen zuständige Ministerin oder der hierfür
zuständige Minister kann im Einverneh-
men mit der für das Haushaltswesen zu-
ständigen Ministerin oder dem hierfür zu-
ständigen Minister sowie mit der für kom-
munale Angelegenheiten zuständigen
Ministerin oder dem hierfür zuständigen
Minister durch Rechtsverordnung eine
oder mehrere Nachprüfungsstellen für
Bauleistungen (VOB-Stelle) und für Liefe-
rungen und Leistungen (VOL-Stelle) ein-
richten und deren Verfahren bei Auf-
tragsvergaben unterhalb der nach § 100
Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen festgelegten Schwellen-
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werte regeln. Als VOB-Stelle und VOL-
Stelle sollen Behörden oder Einrichtun-
gen, die nicht unmittelbar für die Verga-
beverfahren der Beschaffungsstellen zu-
ständig sind, bestimmt werden.

(2) Aufgabe der VOB-Stelle und der
VOL-Stelle sind die Prüfung und Feststel-
lung der von Bewerbern sowie Bietern
(Rügeberechtigte) vorgetragenen Verstö-
ße gegen nach diesem Gesetz und nach
Haushaltsrecht bestehende bewerber-
und bieterschützende Vorschriften durch
öffentliche Auftraggeber oder Besteller
oder durch diese in Beschaffungsverfah-
ren gleichgestellte zuwendungsnehmen-
de Dritte (Zuwendungsnehmer). Rügebe-
rechtigt sind auch berufsständische Kam-
mern und Verbände.

(3) An einem Verfahren nach Abs. 2
beteiligte öffentliche Auftraggeber, Be-
steller oder Zuwendungsnehmer haben
an der Aufklärung des Sachverhalts mit-
zuwirken und der Nachprüfungsstelle an-
geforderte Vergabeakten vorzulegen. Die
Nachprüfungsstelle soll vor einer Ent-
scheidung über einen Verstoß eine gütli-
che Streitbeilegung anstreben.

(4) In der Rechtsverordnung sollen für
die Verfahren nach Abs. 2 bei Bau-, Lie-
fer- und Dienstleistungen einheitliche
Verfahrens- und Kostenvorschriften vor-
gegeben werden. Der Regelungsinhalt
des § 107 Abs. 1, 2 und 3 Satz 1, der 
§§ 108 bis 111 Abs. 1 bis 3 sowie der 
§§ 113 und 114 Abs. 1 und 2 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt
entsprechend. Es kann bestimmt werden,
dass im Falle eines zugelassenen Verfah-
rens nach Abs. 2 die Aussetzung des Zu-
schlags bis zu zehn Kalendertagen, bei
besonders tatsächlichen oder rechtlichen
Schwierigkeiten bis zu 15 Kalendertagen
angeordnet und unter Berücksichtigung
des Interesses der Allgemeinheit an einer
unverzüglichen oder wirtschaftlichen Er-
füllung der Aufgaben des öffentlichen
Auftraggebers, Bestellers oder Zuwen-
dungsnehmers auf Antrag das Zuschlags-
verbot aufgehoben werden kann.

(5) Von der Nachprüfungsstelle festge-
stellte Verstöße und geeignete Maßnah-
men zur Beseitigung der Rechtsverlet-
zung sind den Beteiligten und der Auf-
sichtsbehörde des öffentlichen Auftragge-
bers, des Bestellers oder der zuwen-
dungsgewährenden Stelle in Textform mit
Begründung mitzuteilen. Soweit die Auf-
sichtsbehörde von den Feststellungen der

Nachprüfungsstelle abweicht, hat sie dies
den Beteiligten und der Nachprüfungs-
stelle mitzuteilen und zu begründen.

VIERTER TEIL

Schlussbestimmungen

§ 21

Überprüfung der Auswirkungen
der Tariftreueregelung

(1) Die Auswirkungen der Tariftreuere-
gelung nach § 4 werden nach einem Er-
fahrungszeitraum von drei Jahren nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes durch die
Landesregierung überprüft. Die Landes-
regierung unterrichtet den Landtag zeit-
nah über das Ergebnis der Überprüfung.
Dabei ist darzustellen, inwieweit die Ta-
riftreue Wirkung entfaltet und, soweit
notwendig, welche Maßnahmen ergriffen
werden können, um die Tariftreue weiter
zu stärken.

(2) Das für das Tarifwesen zuständige
Ministerium kann im Einvernehmen mit
dem für das öffentliche Auftragswesen
zuständigen Ministerium und dem für
den öffentlichen Personennahverkehr zu-
ständigen Ministerium durch Rechtsver-
ordnung das Nähere über das Verfahren
und den Inhalt der Überprüfung regeln.

§ 22

Übergangsbestimmung

Dieses Gesetz findet keine Anwen-
dung auf öffentliche Aufträge von

1. öffentlichen Auftraggebern, deren
Vergabe vor dem 1. März 2015, und

2. Bestellern, deren Vergabe vor dem 
1. September 2015

eingeleitet worden ist.

§ 23

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Hessische Vergabegesetz vom 
25. März 2013 (GVBl. S. 119, 121)1) wird
aufgehoben. 

§ 24

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2015 in
Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 19. Dezember 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  
Ve r k e h r  u n d  L a n d e s e n t w i c k l u n g

A l - Wa z i r1) Hebt auf FFN 360-21
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Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck und Anwendungsbereich 
des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz regelt die Vorausset-
zungen und das Verfahren zur Überprü-
fung von Personen, die in einer Behörde
oder sonstigen öffentlichen Stellen des
Landes, einer Gemeinde, eines Landkrei-
ses sowie einer sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts (öffentliche
Stelle), einer politischen Partei nach 
Art. 21 des Grundgesetzes oder einer*) FFN 18-6

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz 
(HSÜG) �*)

Vom 19. Dezember 2014
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nicht öffentlichen Stelle sicherheitsemp-
findliche Tätigkeiten nach Abs. 2 aus-
üben sollen (Sicherheitsüberprüfung)
oder bereits ausüben (Wiederholungs-
überprüfung). Das Gesetz findet auch An-
wendung auf Personen, die in einer nicht
öffentlichen Stelle tätig sind und von ei-
ner öffentlichen Stelle zu einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit ermächtigt
werden. Zweck der Überprüfung ist es,
den Zugang zu einer sicherheitsempfind-
lichen Tätigkeit auf Personen zu be-
schränken, bei denen kein Sicherheitsrisi-
ko vorliegt.

(2) Eine sicherheitsempfindliche Tätig-
keit übt aus, wer
1. Zugang zu Verschlusssachen hat oder

ihn sich verschaffen kann, die als
STRENG GEHEIM, GEHEIM oder VS-
VERTRAULICH eingestuft sind,

2. Zugang zu Verschlusssachen über-
oder zwischenstaatlicher Einrichtun-
gen und Stellen hat oder ihn sich ver-
schaffen kann, wenn die Bundesrepu-
blik Deutschland verpflichtet ist, nur
sicherheitsüberprüfte Personen hierzu
zuzulassen,

3. in einer Behörde oder einer sonstigen
öffentlichen Stelle oder in einem Teil
von ihr tätig ist, die aufgrund des Um-
fanges und der Bedeutung dort anfal-
lender Verschlusssachen von der je-
weils zuständigen obersten Landesbe-
hörde im Einvernehmen mit dem für
Grundsatzfragen der allgemeinen Ver-
waltungs- und Behördenorganisation
zuständigen Ministerium zum Sicher-
heitsbereich erklärt worden ist,

4. an einer sicherheitsempfindlichen Stel-
le innerhalb einer lebens- oder vertei-
digungswichtigen Einrichtung be-
schäftigt ist oder werden soll (vorbeu-
gender personeller Sabotageschutz).

§ 2

Begriffsbestimmungen
(1) Verschlusssachen sind im öffentli-

chen Interesse geheimhaltungsbedürftige
Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnis-
se unabhängig von ihrer Darstellungs-
form. Sie werden entsprechend ihrer
Schutzbedürftigkeit von einer amtlichen
Stelle oder auf deren Veranlassung einge-
stuft.

(2) Eine Verschlusssache ist
1. STRENG GEHEIM, wenn die Kennt-

nisnahme durch Unbefugte den Be-
stand oder lebenswichtige Interessen
der Bundesrepublik Deutschland oder
eines ihrer Länder gefährden kann,

2. GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme
durch Unbefugte die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland oder ei-
nes ihrer Länder gefährden oder ihren
Interessen schweren Schaden zufügen
kann,

3. VS-VERTRAULICH, wenn die Kennt-
nisnahme durch Unbefugte für die In-
teressen der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines ihrer Länder schädlich
sein kann,

4. VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH, wenn die Kenntnisnahme
durch Unbefugte für die Interessen der
Bundesrepublik Deutschland oder ei-
nes ihrer Länder nachteilig sein kann.

(3) Verpflichten sich Stellen des Lan-
des gegenüber Stellen anderer Staaten
durch Übereinkünfte, bei Personen, die
Zugang zu Verschlusssachen ausländi-
scher Staaten haben oder sich verschaffen
können, zuvor Sicherheitsüberprüfungen
nach deutschem Recht durchzuführen, ist
in diesen Übereinkünften festzulegen,
welche Verschlusssachengrade des Ver-
tragspartners Verschlusssachengraden
nach diesem Gesetz vergleichbar sind.
Derartige Festlegungen müssen sich im
Rahmen der Bewertungen dieses Geset-
zes halten und insbesondere den Einstu-
fungen des Abs. 2 entsprechen.

(4) Lebenswichtig sind solche Einrich-
tungen,

1. deren Beeinträchtigung aufgrund der
ihnen anhaftenden betrieblichen Ei-
gengefahr die Gesundheit oder das Le-
ben großer Teile der Bevölkerung er-
heblich gefährden kann oder

2. die für das Funktionieren des Gemein-
wesens unverzichtbar sind und deren
Beeinträchtigung zu einer Gefährdung
der Versorgung der Bevölkerung mit
wichtigen Dingen des Lebens führen
oder erhebliche Unruhe in großen Tei-
len der Bevölkerung und somit Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung entstehen lassen würde.

(5) Verteidigungswichtig sind solche
Einrichtungen, die der Herstellung oder
Erhaltung der Verteidigungsbereitschaft
dienen und deren Beeinträchtigung auf-
grund

1. fehlender kurzfristiger Ersetzbarkeit
die Funktionsfähigkeit, insbesondere
die Ausrüstung, Führung und Unter-
stützung der Bundeswehr und verbün-
deter Streitkräfte sowie der zivilen
Verteidigung, oder

2. der ihnen anhaftenden betrieblichen
Eigengefahr die Gesundheit oder das
Leben großer Teile der Bevölkerung

erheblich gefährden kann.

(6) Sicherheitsempfindliche Stelle ist
die kleinste selbstständig handelnde Or-
ganisationseinheit innerhalb einer lebens-
oder verteidigungswichtigen Einrichtung,
die vor unberechtigtem Zugang geschützt
ist und von der im Falle der Beeinträchti-
gung eine erhebliche Gefahr für die in
Abs. 4 und 5 genannten Schutzgüter aus-
geht.

(7) Ein Sicherheitsrisiko im Sinne die-
ses Gesetzes liegt bei der betroffenen Per-
son vor, wenn tatsächliche Anhaltspunkte

1. Zweifel an der Zuverlässigkeit bei der
Wahrnehmung einer sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit begründen,

2. eine besondere Gefährdung durch An-
bahnungs- und Werbungsversuche
ausländischer Nachrichtendienste oder
krimineller oder terroristischer Vereini-
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gungen im Sinne der §§ 129 bis 129b
des Strafgesetzbuches, insbesondere
die Besorgnis der Erpressbarkeit, be-
gründen oder

3. Zweifel am Bekenntnis zur freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung
im Sinne des Grundgesetzes oder am
jederzeitigen Eintreten für deren Er-
haltung begründen.

Ein Sicherheitsrisiko kann aufgrund tat-
sächlicher Anhaltspunkte auch bei der in
die Sicherheitsüberprüfung einbezogenen
Person vorliegen.

(8) Eine Erkenntnis ist sicherheitser-
heblich, wenn sich aus ihr ein Anhalts-
punkt für ein Sicherheitsrisiko ergibt.

(9) Sicherheitshinweise im Sinne die-
ses Gesetzes sind fallbezogene Empfeh-
lungen, die zur weiteren Betreuung der
betroffenen Person notwendig erschei-
nen.

§ 3

Zu überprüfende Personen,
einbezogene Personen

(1) Eine Person, der eine sicherheits-
empfindliche Tätigkeit übertragen wer-
den soll (betroffene Person), ist vorher ei-
ner Sicherheitsüberprüfung zu unterzie-
hen. Eine sicherheitsempfindliche Tätig-
keit darf erst nach Vollendung des 16. Le-
bensjahres übertragen werden. Auf eine
Sicherheitsüberprüfung nach diesem Ge-
setz kann verzichtet werden, wenn für die
betroffene Person vor weniger als fünf
Jahren eine Sicherheitsüberprüfung glei-
cher oder höherer Art durchgeführt wor-
den ist.

(2) Die zuständige Stelle kann in Aus-
nahmefällen abweichend von Abs. 1 
Satz 1 die sicherheitsempfindliche Tätig-
keit der betroffenen Person vor Abschluss
der Sicherheitsüberprüfung erlauben,
wenn die mitwirkende Behörde

1. bei der einfachen Sicherheitsüberprü-
fung nach § 7 (Ü1) die Angaben in der
Sicherheitserklärung unter Berück-
sichtigung der eigenen Erkenntnisse
bewertet hat oder

2. bei der erweiterten Sicherheitsüber-
prüfung nach § 8 (Ü2) und bei der er-
weiterten Sicherheitsüberprüfung mit
Sicherheitsermittlungen nach § 9 (Ü3)
die Maßnahmen der nächstniedrigeren
Art der Sicherheitsüberprüfung abge-
schlossen hat

und sich daraus keine tatsächlichen An-
haltspunkte für ein Sicherheitsrisiko erge-
ben haben.

(3) In die Sicherheitsüberprüfung nach
den §§ 8 und 9 (Ü2 und 3) sollen einbezo-
gen werden:

1. die volljährige Ehegattin oder der voll-
jährige Ehegatte der betroffenen Per-
son oder

2. die volljährige Lebenspartnerin oder
der volljährige Lebenspartner der be-
troffenen Person und

3. die volljährige Person, mit der die be-
troffene Person in einer auf Dauer an-
gelegten eheähnlichen oder gleichge-
schlechtlichen Gemeinschaft lebt (Le-
bensgemeinschaft).

Über Ausnahmen entscheidet die zustän-
dige Stelle. Geht die betroffene Person
die Ehe während oder erst nach erfolgter
Sicherheitsüberprüfung ein oder begrün-
det sie in diesem Zeitraum eine Lebens-
partnerschaft oder Lebensgemeinschaft,
so hat sie die zuständige Stelle hiervon zu
unterrichten. Das Gleiche gilt bei später
eintretender Volljährigkeit der in Satz 1
genannten Person. In den in Satz 3 und 4
genannten Fällen ist die Einbeziehung
der Person in die Sicherheitsüberprüfung
nachzuholen.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. die Mitglieder des Hessischen Landta-
ges, der Hessischen Landesregierung
und des Staatsgerichtshofes,

2. die Hessische Datenschutzbeauftragte
oder den Hessischen Datenschutzbe-
auftragten,

3. Richterinnen und Richter, soweit sie
Aufgaben der Rechtsprechung wahr-
nehmen,

4. ausländische Staatsangehörige, die in
der Bundesrepublik Deutschland im
Interesse über oder zwischenstaatli-
cher Einrichtungen und Stellen eine si-
cherheitsempfindliche Tätigkeit nach 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 ausüben sollen.

§ 4

Einwilligung in die 
Sicherheitsüberprüfung

(1) Die Sicherheitsüberprüfungen nach
den §§ 7 bis 9 (Ü1 bis 3) bedürfen der Ein-
willigung der betroffenen Person, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Im
Falle der Einbeziehung ist auch die Ein-
willigung der einbezogenen Person erfor-
derlich. Die Einwilligung ist schriftlich zu
erteilen, die elektronische Form ist ausge-
schlossen. Die Einwilligung kann jeder-
zeit widerrufen werden. Auf ihr Wider-
rufsrecht sind die betroffene und die ein-
bezogene Person hinzuweisen. Wird die
Einwilligung abgelehnt oder widerrufen,
ist die Übertragung einer sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit ausgeschlossen.

(2) Wird in die Sicherheitsüberprüfung
eingewilligt, sind die betroffene und die
einbezogene Person verpflichtet, an der
Sicherheitsüberprüfung mitzuwirken.

§ 5

Zuständigkeit

(1) Zuständige Stelle für die Sicher-
heitsüberprüfung ist

1. die Behörde oder sonstige öffentliche
Stelle, die einer Person eine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit übertra-
gen will,

2. bei politischen Parteien nach Art. 21
des Grundgesetzes sowie deren Stif-
tungen die Partei selbst,
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3. die Behörde oder sonstige öffentliche
Stelle, die eine Verschlusssache an ei-
ne nicht öffentliche Stelle nach § 23
weitergeben will,

4. die Behörde oder sonstige öffentliche
Stelle, die aufgrund einer Rechtsver-
ordnung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 lebens-
oder verteidigungswichtige Einrich-
tung ist und eine Person an einer 
sicherheitsempfindlichen Stelle be-
schäftigt oder beschäftigen will,

5. das Landesamt für Verfassungsschutz
bei Angehörigen des eigenen Diens-
tes.

In den Fällen von Satz 1 Nr. 1 und 3 kann
die jeweils zuständige oberste Landesbe-
hörde und im Fall von Satz 1 Nr. 1 die
oberste Kommunalaufsichtsbehörde im
Einzelfall bestimmen, dass sie selbst oder
die von ihr bestimmte Behörde die Sicher-
heitsüberprüfung vornimmt.

(2) Die Aufgaben der zuständigen Stel-
le nach diesem Gesetz sind von einer von
der Personalverwaltung getrennten Orga-
nisationseinheit wahrzunehmen.

(3) Mitwirkende Behörde bei der Si-
cherheitsüberprüfung ist das Landesamt
für Verfassungsschutz nach § 2 Abs. 5 
Nr. 1 des Gesetzes über das Landesamt
für Verfassungsschutz vom 19. Dezember
1990 (GVBl. I S. 753), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 444), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5a

Geheimschutzbeauftragte,
Sabotageschutzbeauftragte

(1) Die nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
3 zuständigen Stellen sollen zur Erfüllung
ihrer Aufgaben eine Geheimschutzbeauf-
tragte oder einen Geheimschutzbeauf-
tragten und eine zu ihrer oder seiner Ver-
tretung berechtigte Person bestellen. So-
weit dies nicht geschieht, nimmt die
Dienststellenleitung die Funktion der
oder des Geheimschutzbeauftragten
wahr.

(2) Die nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 zu-
ständigen Stellen sollen zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben eine Sabotageschutzbeauf-
tragte oder einen Sabotageschutzbeauf-
tragten und eine zu ihrer oder seiner Ver-
tretung berechtigte Person bestellen. 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Zweiter Teil

Überprüfungsarten und
Durchführungsmaßnahmen

§ 6

Arten der Sicherheitsüberprüfung

(1) Entsprechend der vorgesehenen si-
cherheitsempfindlichen Tätigkeit wird
entweder eine

1. einfache Sicherheitsüberprüfung nach
§ 7 (Ü1),

2. erweiterte Sicherheitsüberprüfung
nach § 8 (Ü2) oder

3. erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit
Sicherheitsermittlungen nach § 9 (Ü3)

durchgeführt.

(2) Ergeben sich bei der Sicherheits-
überprüfung sicherheitserhebliche Er-
kenntnisse, die nur durch Maßnahmen
der nächsthöheren Art der Sicherheits-
überprüfung geklärt werden können,
kann die zuständige Stelle mit Einwilli-
gung der betroffenen und der einbezoge-
nen Person die nächsthöhere Art der Si-
cherheitsüberprüfung anordnen. § 10
Abs. 4 bleibt unberührt. Wird die Einwilli-
gung verweigert, gilt § 4 Abs. 1 Satz 6
entsprechend.

§ 7

Einfache Sicherheitsüberprüfung
(Ü1)

(1) Die einfache Sicherheitsüberprü-
fung ist für Personen durchzuführen, die

1. Zugang zu als VS-VERTRAULICH ein-
gestuften Verschlusssachen erhalten
sollen oder ihn sich verschaffen kön-
nen,

2. Tätigkeiten in Sicherheitsbereichen
nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 wahrnehmen sol-
len.

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 bleibt unberührt.

(2) Die zuständige Stelle kann in den
Fällen des § 1 Abs. 2 Nr. 3 von der Sicher-
heitsüberprüfung absehen, wenn Art oder
Dauer der Tätigkeit dies im Einzelfall zu-
lässt.

§ 8

Erweiterte Sicherheitsüberprüfung
(Ü2)

(1) Eine erweiterte Sicherheitsüberprü-
fung ist für Personen durchzuführen, die

1. Zugang zu als GEHEIM eingestuften
Verschlusssachen erhalten sollen oder
ihn sich verschaffen können,

2. Zugang zu einer hohen Anzahl als VS-
VERTRAULICH eingestufter Ver-
schlusssachen erhalten sollen oder ihn
sich verschaffen können,

3. Tätigkeiten an einer sicherheitsemp-
findlichen Stelle nach § 1 Abs. 2 Nr. 4
wahrnehmen sollen.

(2) Von einer Sicherheitsüberprüfung
nach Abs. 1 kann in den Fällen des § 1
Abs. 2 Nr. 4 abgesehen werden, wenn die
zuständige Stelle im Einzelfall nach Art
und Dauer der Tätigkeit eine Sicherheits-
überprüfung nach § 7 (Ü1) für ausrei-
chend hält.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 kann
die Sicherheitsüberprüfung einer Person
unterbleiben, wenn diese

1. mit einer unaufschiebbaren sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit betraut
werden soll, für die keine überprüften
Personen zur Verfügung stehen, oder
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2. nur kurzzeitig, in der Regel höchstens
einen Tag, eine sicherheitsempfindli-
che Tätigkeit ausüben soll

und sie durch eine entsprechend über-
prüfte Person begleitet wird.

§ 9

Erweiterte Sicherheitsüberprüfung 
mit Sicherheitsermittlungen (Ü3)

(1) Eine erweiterte Sicherheitsüberprü-
fung mit Sicherheitsermittlungen ist für
Personen durchzuführen, die

1. Zugang zu als STRENG GEHEIM ein-
gestuften Verschlusssachen erhalten
sollen oder ihn sich verschaffen kön-
nen,

2. Zugang zu einer hohen Anzahl als GE-
HEIM eingestufter Verschlusssachen
erhalten sollen oder ihn sich verschaf-
fen können,

3. beim Landesamt für Verfassungsschutz
tätig sind.

(2) Von einer Sicherheitsüberprüfung
nach Abs. 1 kann abgesehen werden,
wenn die zuständige Stelle im Einzelfall
nach Art und Dauer der Tätigkeit eine 
Sicherheitsüberprüfung nach §§ 7 oder 8
(Ü1 oder 2) für ausreichend hält.

§ 10

Maßnahmen bei den einzelnen
Überprüfungsarten

(1) Bei der Sicherheitsüberprüfung
nach § 7 (Ü1) trifft die mitwirkende Be-
hörde folgende Maßnahmen:

1. sicherheitsmäßige Bewertung der An-
gaben in der Sicherheitserklärung
nach § 11 unter Berücksichtigung der
Erkenntnisse der Verfassungsschutz-
behörden des Bundes und der Länder,
auch in Bezug auf die nach § 3 Abs. 3
Satz 1 einbezogenen Personen,

2. Einholung einer unbeschränkten Aus-
kunft aus dem Bundeszentralregister,

3. Anfragen an das Landeskriminalamt,
in dessen Zuständigkeitsbereich die in
den letzten fünf Jahren innegehabten
Wohnsitze der betroffenen Person lie-
gen, das Bundeskriminalamt, die Bun-
despolizeidirektion und die Nachrich-
tendienste des Bundes,

4. Einholung einer Auskunft aus dem
zentralen staatsanwaltschaftlichen
Verfahrensregister und

5. Auskunftsersuchen an das Ausländer-
zentralregister, soweit hierzu Anlass
besteht und es sich nicht um freizügig-
keitsberechtigte Unionsbürger han-
delt.

Die mitwirkende Behörde kann zusätzlich
eine Datenübersicht der Schufa Holding
AG nach § 34 des Bundesdatenschutzge-
setzes in der Fassung vom 14. Januar
2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. August 2009 (BGBl. I
S. 2814), beim zu Überprüfenden anfor-

dern, wenn Hinweise auf eine mögliche
finanzielle Angreifbarkeit des Betroffenen
bestehen. Die zuständige Stelle fragt zur
Feststellung einer hauptamtlichen oder
inoffiziellen Tätigkeit der betroffenen
Person und einer nach § 3 Abs. 3 Satz 1
einbezogenen Person für den Staatssi-
cherheitsdienst der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik bei der
oder dem Bundesbeauftragten für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik an, wenn diese vor dem 1. Janu-
ar 1970 geboren wurde und in dem Ge-
biet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik wohnhaft war oder An-
haltspunkte für eine Tätigkeit für den
Staatssicherheitsdienst der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik vor-
liegen. Ergibt die Anfrage sicherheitser-
hebliche Erkenntnisse, übermittelt sie die
zuständige Stelle zur Bewertung an die
mitwirkende Behörde. In den Fällen von
Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 findet für die in § 3
Abs. 3 Satz 1 einbezogenen Personen § 4
Abs. 1 Satz 2 bis 6 und Abs. 2 entspre-
chende Anwendung.

(2) Bei der Sicherheitsüberprüfung
nach § 8 (Ü2) trifft die mitwirkende Be-
hörde zusätzlich zu Abs. 1 folgende Maß-
nahmen:

1. Anfragen an die Polizeidienststellen, in
deren Zuständigkeitsbereich die inne-
gehabten Wohnsitze der betroffenen
Person liegen, in der Regel beschränkt
auf die letzten fünf Jahre,

2. Prüfung der Identität der betroffenen
Person.

Hinsichtlich der nach § 3 Abs. 3 Satz 1
einbezogenen Person trifft die mitwirken-
de Behörde die in Satz 1 und Abs. 1 
Satz 1 genannten Maßnahmen.

(3) Bei der Sicherheitsüberprüfung
nach § 9 (Ü3) befragt die mitwirkende Be-
hörde über die Maßnahmen nach Abs. 1
und 2 hinaus die von der betroffenen Per-
son in ihrer Sicherheitserklärung angege-
benen Referenzpersonen und weitere ge-
eignete Auskunftspersonen, um zu prü-
fen, ob die Angaben der betroffenen Per-
son zutreffen und ob tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen, die auf ein Sicherheits-
risiko schließen lassen.

(4) Soweit es zur Feststellung einer si-
cherheitserheblichen Erkenntnis erforder-
lich ist und die Befragung der betroffenen
oder der einbezogenen Person nicht aus-
reicht oder schutzwürdige Interessen ent-
gegenstehen, kann die mitwirkende Be-
hörde bei Sicherheitsüberprüfungen nach
den §§ 7 bis 9 (Ü1 bis 3) bei anderen ge-
eigneten Stellen, insbesondere Staatsan-
waltschaften oder Gerichten, Aktenein-
sicht nehmen und bei Sicherheitsüberprü-
fungen nach den §§ 7 und 8 (Ü1 und 2)
mit Einwilligung der betroffenen Person
weitere geeignete Auskunftspersonen be-
fragen oder Einzelmaßnahmen der
nächsthöheren Art der Sicherheitsüber-
prüfung durchführen. Wird die Einwilli-
gung nicht erteilt, gilt § 4 Abs. 1 Satz 6
entsprechend.
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Dritter Teil

Verfahren

§ 11

Sicherheitserklärung

(1) In der Sicherheitserklärung sind
von der betroffenen Person anzugeben:

1. Name und Vornamen, auch frühere,

2. Geburtsdatum, Geburtsort, Ge-
schlecht,

3. Staatsangehörigkeit, auch frühere
und doppelte Staatsangehörigkeiten,

4. Familienstand, eine bestehende Le-
bensgemeinschaft,

5. Wohnsitze und Aufenthaltsorte von
mehr als zwei Monaten, und zwar im
Inland in den vergangenen fünf Jah-
ren, im Ausland ab dem 18. Lebens-
jahr,

6. ausgeübter Beruf, berufliche und pri-
vate Erreichbarkeiten (letztere soweit
erforderlich),

7. bisherige Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber und deren Anschrift,

8. Name und Vornamen, auch frühere,
Geburtsdatum und Geburtsort,
Staatsangehörigkeit und Geschlecht
der im Haushalt lebenden volljähri-
gen Personen und das Verhältnis zu
diesen,

9. Name und Vornamen, auch frühere,
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsan-
gehörigkeit und Wohnsitz der Eltern,
Stief- und Pflegeeltern,

10. Ausbildungs- und Beschäftigungszei-
ten, Wehr- oder Zivildienstzeiten mit
Ausbildungsstätten, Beschäftigungs-
stellen sowie deren Anschriften,

11. Details zu aktuell bestehenden Kre-
ditverbindlichkeiten, über abge-
schlossene oder laufende Insolvenz-
verfahren der betroffenen Person,
über in den vergangenen fünf Jahren
gegen sie durchgeführte Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen und ob zur-
zeit die finanziellen Verpflichtungen
erfüllt werden können,

12. Kontakte zu ausländischen Nachrich-
tendiensten oder zu Nachrichten-
diensten der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik,

13. Beziehungen zu verfassungsfeindli-
chen Organisationen,

14. Beziehungen zu Organisationen, die
von ihren Anhängern unbedingten
Gehorsam verlangen,

15. anhängige Straf- und Disziplinarver-
fahren,

16. Wohnsitze, Aufenthalte, Reisen, nahe
Angehörige und sonstige Beziehun-
gen in und zu Staaten, in denen nach
Feststellung des Bundesministeriums
des Innern besondere Sicherheitsrisi-
ken für die mit sicherheitsempfindli-
cher Tätigkeit befassten Personen zu
besorgen sind,

17. Adresse einer allgemein zugängli-
chen eigenen Internetseite, öffentli-
che Mitgliedschaft und Teilnahme in
sozialen Netzwerken,

18. frühere Sicherheitsüberprüfungen,

19. die Daten zu den Nr. 1 bis 4, 12 und
13 hinsichtlich der Ehegattin, des
Ehegatten, der Lebenspartnerin oder
des Lebenspartners und der Person,
mit der eine Lebensgemeinschaft be-
steht,

20. bei Sicherheitsüberprüfungen nach
den §§ 8 und 9 (Ü2 und 3) die Anzahl
der Kinder sowie die Nummer des
Personalausweises oder Reisepasses
nebst ausstellender Behörde und
Ausstellungsdatum sowie zwei Aus-
kunftspersonen zur Identitätsfeststel-
lung der betroffenen Person mit Na-
men, Vornamen, Anschrift und Ver-
hältnis zur Person,

21. bei Sicherheitsüberprüfungen nach 
§ 9 (Ü3) drei Referenzpersonen mit
Namen, Vornamen, Beruf, beruflicher
und privater Anschrift und Rufnum-
mern sowie zeitlicher Beginn der Be-
kanntschaft, auf Verlangen der zu-
ständigen Behörde zusätzlich Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Ge-
schlecht, wenn dies für erforderlich
gehalten wird.

Bei Sicherheitsüberprüfungen nach den
§§ 8 und 9 (Ü2 und 3) sind zusätzlich zwei
aktuelle Lichtbilder mit der Angabe des
Jahres der Aufnahme beizufügen.

(2) Werden Personen nach § 3 Abs. 3
Satz 1 einbezogen, sind zusätzlich deren
in Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7, 11, 14 bis 16
und 20 genannte Daten mit Ausnahme
der Anzahl der Kinder anzugeben.

(3) Bei Sicherheitsüberprüfungen der
in § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Per-
sonen sind zusätzlich die Wohnsitze seit
der Geburt, Namen und Vornamen, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Wohnsitz der
Kinder und Geschwister und abgeschlos-
sene Straf- und Disziplinarverfahren so-
wie alle Kontakte zu ausländischen Nach-
richtendiensten oder zu Nachrichten-
diensten der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik anzugeben.

(4) Die betroffene Person ist verpflich-
tet, die Sicherheitserklärung abzugeben
und die zur Sicherheitsüberprüfung erfor-
derlichen Angaben vollständig und wahr-
heitsgemäß zu machen. Sie kann Anga-
ben verweigern, die für sie, einen nahen
Angehörigen im Sinne von § 52 Abs. 1
der Strafprozessordnung oder eine einbe-
zogene Person die Gefahr strafrechtlicher
oder disziplinarischer Verfolgung, der
Entlassung oder Kündigung begründen
könnten. In diesem Fall gilt § 4 Abs. 1
Satz 6 entsprechend. Dies gilt auch, so-
weit für einen nahen Angehörigen der
einbezogenen Person eine solche Gefahr
begründet werden könnte. Über das Ver-
weigerungsrecht ist die betroffene Person
zu belehren.

(5) Die Sicherheitserklärung ist von
der betroffenen Person der zuständigen
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Stelle zuzuleiten. Sie prüft die Angaben
der betroffenen Person auf ihre Vollstän-
digkeit und Richtigkeit. Zu diesem Zweck
können die Personalakten mit Zustim-
mung der betroffenen Person von der zu-
ständigen Stelle eingesehen werden. Die
zuständige Stelle leitet die Sicherheitser-
klärung an die mitwirkende Behörde wei-
ter und beauftragt diese, eine Sicherheits-
überprüfung durchzuführen, es sei denn,
die zuständige Stelle hat bereits bei der
Prüfung der Sicherheitserklärung festge-
stellt, dass ein Sicherheitsrisiko vorliegt,
das einer sicherheitsempfindlichen Tätig-
keit entgegensteht. Die mitwirkende Be-
hörde kann mit Einwilligung der zustän-
digen Stelle und der betroffenen Person
in die Personalakte Einsicht nehmen,
wenn dies zur Klärung oder Beurteilung
sicherheitserheblicher Erkenntnisse uner-
lässlich ist.

§ 12

Abschluss der Sicherheitsüberprüfung

(1) Kommt die mitwirkende Behörde
zu dem Ergebnis, dass kein Sicherheitsri-
siko nach § 2 Abs. 7 vorliegt, so teilt sie
dies der zuständigen Stelle mit. Fallen Er-
kenntnisse an, die kein Sicherheitsrisiko
begründen, aber weiterhin sicherheitser-
heblich sind, so werden diese mitgeteilt.
Hierzu können auch Sicherheitshinweise
gegeben werden. Die zuständige Stelle
unterrichtet die betroffene Person über
das Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung.
Die Unterrichtung unterbleibt für Bewer-
berinnen und Bewerber des Verfassungs-
schutzes.

(2) Kommt die mitwirkende Behörde
zu dem Ergebnis, dass ein Sicherheitsrisi-
ko vorliegt, unterrichtet sie schriftlich un-
ter Darlegung der Gründe und ihrer Be-
wertung die zuständige Stelle. Bei nach-
geordneten Stellen erfolgt die Unterrich-
tung über deren oberste Landesbehörde.

(3) Die zuständige Stelle entscheidet,
ob ein Sicherheitsrisiko vorliegt, das der
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit der
betroffenen Person entgegensteht. Kommt
sie zu dem Ergebnis, dass ein solches Si-
cherheitsrisiko vorliegt, ist die Übertra-
gung der sicherheitsempfindlichen Tätig-
keit ausgeschlossen. Im Zweifel hat das
Sicherheitsinteresse Vorrang vor anderen
Belangen.

(4) Beabsichtigt die zuständige Stelle,
von der Betrauung mit der sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit abzusehen, teilt
sie dies vorab der betroffenen Person mit
und gibt ihr Gelegenheit, sich persönlich
zu den für die Entscheidung erheblichen
Tatsachen zu äußern. Diese kann zur An-
hörung mit einem anwaltlichen Beistand
oder einer Person ihres Vertrauens er-
scheinen. Die Anhörung erfolgt in einer
Weise, die den Quellenschutz gewährleis-
tet und den schutzwürdigen Interessen
von Personen, die im Rahmen einer Si-
cherheitsüberprüfung befragt wurden,
Rechnung trägt. Sie unterbleibt, wenn sie
einen erheblichen Nachteil für die Sicher-

heit des Bundes oder eines Landes zur
Folge hätte, insbesondere bei Sicherheits-
überprüfungen der Bewerberinnen und
Bewerber beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz.

(5) Abs. 4 ist auch im Falle der Ableh-
nung einer Weiterbeschäftigung in einer
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit anzu-
wenden.

(6) Eine Sicherheitsüberprüfung kann
nicht abgeschlossen werden und wird
eingestellt, wenn die betroffene oder die
einbezogene Person die für den Ab-
schluss der Sicherheitsüberprüfung erfor-
derliche Mitwirkung verweigert. Die be-
troffene Person darf nur mit einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit betraut wer-
den, wenn eine Sicherheitsüberprüfung
mit dem Ergebnis abgeschlossen wurde,
dass kein Sicherheitsrisiko vorliegt. § 7
Abs. 2 und § 8 Abs. 2 und 3 bleiben unbe-
rührt.

§ 13

Sicherheitserhebliche Erkenntnisse 
nach Abschluss der 

Sicherheitsüberprüfung

(1) Die zuständige Stelle und die mit-
wirkende Behörde haben sich unverzüg-
lich gegenseitig zu unterrichten, wenn
nachträglich sicherheitserhebliche Er-
kenntnisse über die betroffene oder die
einbezogene Person bekannt werden
oder sich mitgeteilte Erkenntnisse als un-
richtig erweisen.

(2) Die mitwirkende Behörde prüft die
sicherheitserheblichen Erkenntnisse und
stellt fest, ob ein Sicherheitsrisiko nach 
§ 2 Abs. 7 vorliegt, und unterrichtet die
zuständige Stelle über das Ergebnis der
Prüfung. § 12 Abs. 3 und 4 gilt entspre-
chend.

(3) Die personalverwaltende Stelle un-
terrichtet die für die Sicherheitsüberprü-
fung zuständige Stelle unverzüglich über
Veränderungen der persönlichen, dienst-
lichen und arbeitsrechtlichen Verhältnisse
der Personen, die mit einer sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit betraut sind oder
werden sollen, soweit diese für die sicher-
heitsmäßige Beurteilung erheblich sind.
Dazu zählen insbesondere

1. Umsetzung, Abordnung, Versetzung
und Ausscheiden aus dem Dienst,

2. Änderungen des Familienstandes,
des Namens, eines Wohnsitzes und
der Staatsangehörigkeit,

3. Anhaltspunkte für Überschuldung,
insbesondere Pfändungs- und Über-
weisungsbeschlüsse, Mitteilungen
über Eröffnung und Abschluss eines
Insolvenzverfahrens einschließlich
des Restschuldbefreiungsverfahrens,

4. Straf- und Disziplinarsachen sowie
dienst- und arbeitsrechtliche Maß-
nahmen sowie

5. die Aufnahme einer Nebentätigkeit.
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§ 14

Ergänzung der Sicherheitserklärung
und Wiederholungsüberprüfung

(1) Die Sicherheitserklärung ist der be-
troffenen Person, die eine sicherheitsemp-
findliche Tätigkeit ausübt, in der Regel
alle fünf Jahre erneut von der zuständi-
gen Stelle zuzuleiten und im Falle einge-
tretener Veränderungen von der betroffe-
nen Person zu ergänzen.

(2) Die zuständige Stelle kann eine
Wiederholungsüberprüfung einleiten,
wenn sicherheitserhebliche Erkenntnisse
dies nahelegen. Unabhängig davon ist die
Sicherheitsüberprüfung in der Regel im
Abstand von zehn Jahren zu wiederholen.
Das Verfahren bei der Wiederholungs-
überprüfung entspricht dem der Erstüber-
prüfung; die mitwirkende Behörde kann
von einer erneuten Identitätsprüfung ab-
sehen.

§ 15

Reisebeschränkungen

(1) Personen, die eine sicherheitsemp-
findliche Tätigkeit ausüben, die eine Si-
cherheitsüberprüfung nach den §§ 8 und
9 (Ü2 und 3) erfordert, können verpflich-
tet werden, Dienst- und Privatreisen in
und durch Staaten, für die besondere 
Sicherheitsregelungen gelten, der zustän-
digen Stelle oder der nicht öffentlichen
Stelle nach § 23 rechtzeitig vorher anzu-
zeigen. Die Verpflichtung kann auch für
die Zeit nach dem Ausscheiden aus der
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ange-
ordnet werden.

(2) Die Reise kann von der zuständi-
gen Stelle untersagt werden, wenn An-
haltspunkte zur Person oder eine beson-
ders sicherheitsempfindliche Tätigkeit
vorliegen, die eine erhebliche Gefähr-
dung durch ausländische Nachrichten-
dienste erwarten lassen.

(3) Ergeben sich bei einer Reise An-
haltspunkte, die auf einen Anbahnungs-
oder Werbungsversuch ausländischer
Nachrichtendienste hindeuten, so ist die
zuständige Stelle nach Abschluss der Rei-
se unverzüglich zu unterrichten.

Vierter Teil

Akten über die Sicherheitsüberprüfung,
Datenverarbeitung

§ 16

Datenerhebung

(1) Die zuständige Stelle und die mit-
wirkende Behörde dürfen die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz
erforderlichen Daten erheben. Die betrof-
fene Person sowie die sonstigen zu befra-
genden Personen und nicht öffentlichen
Stellen sind auf den Zweck der Erhebung,
die Auskunftspflichten nach diesem Ge-
setz und auf eine dienst-, arbeitsrechtli-
che oder sonstige vertragliche Mitwir-
kungspflicht, ansonsten auf die Freiwillig-

keit ihrer Angaben hinzuweisen. Bei Si-
cherheitsüberprüfungen der in § 5 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 genannten Personen kann die
Angabe der erhebenden Stelle gegenüber
den sonstigen zu befragenden Personen
oder nicht öffentlichen Stellen unterblei-
ben, wenn dies zum Schutz der betroffe-
nen Person oder des Landesamtes für
Verfassungsschutz erforderlich ist.

(2) Die zuständige Stelle erhebt die
personenbezogenen Daten bei der betrof-
fenen Person oder bei der einbezogenen
Person. Reicht diese Erhebung nicht aus
oder stehen ihr schutzwürdige Interessen
der betroffenen oder der einbezogenen
Person entgegen, können bei anderen ge-
eigneten Personen oder Stellen, insbeson-
dere Staatsanwaltschaften, Gerichten, Be-
hörden, Verbänden, Arbeitskolleginnen
oder Arbeitskollegen, Arbeitgeberinnen
und Arbeitgebern, Geschäftspartnerinnen
oder Geschäftspartnern, Daten erhoben
werden.

§ 17

Sicherheitsakte und 
Sicherheitsüberprüfungsakte

(1) Die zuständige Stelle führt über die
betroffene Person eine Sicherheitsakte, in
die alle die Sicherheitsüberprüfung be-
treffenden Informationen aufzunehmen
sind.

(2) Informationen über die persönli-
chen, dienstlichen und arbeitsrechtlichen
Verhältnisse der Personen, die mit einer
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit be-
fasst sind, sind zu der Sicherheitsakte zu
nehmen, soweit sie für die sicherheitsmä-
ßige Beurteilung erheblich sind. Dazu
zählen insbesondere

1. Zuweisung und Übertragung einer si-
cherheitsempfindlichen Tätigkeit, die
dazu erteilte Ermächtigung sowie de-
ren Änderung und Beendigung,

2. Umsetzung, Abordnung, Versetzung
und die Beendigung oder die Nicht-
aufnahme der sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeit,

3. Änderungen des Familienstandes,
des Namens, eines Wohnsitzes und
der Staatsangehörigkeit sowie Beginn
und Ende einer auf Dauer angelegten
Lebensgemeinschaft,

4. Anhaltspunkte für Überschuldung,
insbesondere Pfändungs- und Über-
weisungsbeschlüsse, Mitteilungen
über abgeschlossene und laufende
Insolvenzverfahren und

5. Straf- und Disziplinarsachen sowie
dienst- und arbeitsrechtliche Maß-
nahmen.

(3) Die Sicherheitsakte ist keine Perso-
nalakte. Sie ist gesondert zu führen und
darf weder der personalverwaltenden
Stelle noch der betroffenen Person zu-
gänglich gemacht werden; § 22 Abs. 6
bleibt unberührt. Im Falle des Wechsels
der Dienststelle oder des Dienstherrn ist
die Sicherheitsakte nach dort abzugeben,
wenn auch dort eine sicherheitserhebli-
che Tätigkeit ausgeübt werden soll.
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(4) Die mitwirkende Behörde führt
über die betroffene Person eine Sicher-
heitsüberprüfungsakte, in die aufzuneh-
men sind:

1. Informationen, die die Sicherheits-
überprüfung, die durchgeführten
Maßnahmen und das Ergebnis betref-
fen,

2. die Beendigung oder die Nichtauf-
nahme der sicherheitsempfindlichen
Tätigkeit,

3. die in Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 5 ge-
nannten Daten.

(5) Die zuständige Stelle ist verpflich-
tet, die in Abs. 4 Nr. 2 und 3 genannten
Daten unverzüglich der mitwirkenden
Behörde zu übermitteln.

§ 18

Aufbewahrung und Vernichtung 
der Akten

(1) Die Sicherheitsakte und die Sicher-
heitsüberprüfungsakte sind gesondert
aufzubewahren und gegen unbefugten
Zugriff zu schützen.

(2) Die Sicherheitsakte ist bei der zu-
ständigen Stelle spätestens ein Jahr nach-
dem feststeht, dass die betroffene Person
keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit
aufnimmt, zu vernichten, es sei denn, sie
willigt in die weitere Aufbewahrung ein
oder es ist ein Widerspruchsverfahren
oder ein Gerichtsverfahren wegen Nicht-
aufnahme der Tätigkeit anhängig. Im Üb-
rigen sind die Sicherheitsakten bei der
zuständigen Stelle fünf Jahre nach dem
Ausscheiden aus der sicherheitsempfind-
lichen Tätigkeit zu vernichten, es sei
denn, die betroffene Person willigt in die
weitere Aufbewahrung ein oder es ist be-
absichtigt, ihr in absehbarer Zeit erneut
eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit zu
übertragen oder sie dazu zu ermächtigen.
Willigt die betroffene Person in die weite-
re Aufbewahrung ein, so ist die Sicher-
heitsakte spätestens zehn Jahre ab den in
Satz 1 und 2 bestimmten Zeitpunkten zu
vernichten. Im Falle eines Widerspruchs-
oder Gerichtsverfahrens ist die Sicher-
heitsakte nach rechtskräftigem Abschluss
des Verfahrens zu vernichten. Für die Si-
cherheitsakten der in § 5 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 genannten Personen gilt Abs. 3 ent-
sprechend.

(3) Die Sicherheitsüberprüfungsakte
bei der mitwirkenden Behörde ist nach
den in § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten
Fristen zu vernichten.

(4) Das Hessische Archivgesetz vom
26. November 2012 (GVBl. S. 458) findet
auf die Unterlagen der Sicherheitsüber-
prüfung keine Anwendung.

§ 19

Verarbeitung personenbezogener
Daten in Dateien

(1) Die zuständige Stelle darf zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz
die in § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 ge-

nannten personenbezogenen Daten, ihre
Aktenfundstelle und die der mitwirken-
den Behörde sowie die Angaben zur Be-
schäftigungsstelle, Verfügungen zur Bear-
beitung des Vorganges und Angaben der
beteiligten Behörden in Dateien automati-
siert speichern, verändern und nutzen.

(2) Die mitwirkende Behörde darf zur
Erfüllung ihrer Aufgaben

1. die in § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6
genannten personenbezogenen Da-
ten der nach § 3 Abs. 3 Satz 1 einbe-
zogenen Person sowie die Aktenfund-
stelle,

2. Verfügungen zur Bearbeitung des
Vorgangs sowie

3. sicherheitserhebliche Erkenntnisse
und Erkenntnisse, die ein Sicherheits-
risiko begründen,

in Dateien automatisiert speichern, verän-
dern und nutzen. Die Daten nach Satz 1
Nr. 1 dürfen auch in den nach § 6 des
Bundesverfassungsschutzgesetzes vom
20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2953), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Juni
2013 (BGBl. I S. 1602), zulässigen ge-
meinsamen Dateien gespeichert werden.

§ 20

Übermittlung und Zweckbindung

(1) Die im Rahmen der Sicherheits-
überprüfung gespeicherten personenbe-
zogenen Daten dürfen von der zuständi-
gen Stelle oder mitwirkenden Behörde
nur für

1. die mit der Sicherheitsüberprüfung
verfolgten Zwecke,

2. Zwecke parlamentarischer Untersu-
chungsausschüsse oder der Parla-
mentarischen Kontrollkommission
nach § 20 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes
über das Landesamt für Verfassungs-
schutz vom 19. Dezember 1990
(GVBl. I S. 753), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Juni 2013
(GVBl. S. 444),

genutzt und übermittelt werden. Die
Übermittlung an Polizei und Staatsan-
waltschaften zu Zwecken der Strafverfol-
gung ist zulässig, wenn die Strafverfol-
gung auf andere Weise erheblich weniger
erfolgversprechend oder wesentlich er-
schwert wäre. Die zuständige Stelle darf
die gespeicherten personenbezogenen
Daten darüber hinaus für Zwecke der dis-
ziplinarrechtlichen Verfolgung sowie
dienst- oder arbeitsrechtlicher Maßnah-
men nutzen und übermitteln, wenn dies
zu dem mit der Sicherheitsüberprüfung
verfolgten Zweck erforderlich ist. Die mit-
wirkende Behörde darf die gespeicherten
personenbezogenen Daten darüber hi-
naus zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben nach § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes
über das Landesamt für Verfassungs-
schutz im Rahmen des erforderlichen Um-
fangs nutzen und übermitteln, soweit dies
zwingend erforderlich ist.

(2) Die Übermittlung der nach § 19 in
Dateien gespeicherten Daten ist nur zu-
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lässig, soweit sie für die Erfüllung der in
Abs. 1 genannten Zwecke erforderlich ist.
Die nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 gespei-
cherten Daten dürfen nach Maßgabe von
Abs. 1 Satz 4 für Zwecke des Verfas-
sungsschutzes genutzt und übermittelt
werden.

(3) Die mitwirkende Behörde darf per-
sonenbezogene Daten nach Abs. 1 und 2
nur an öffentliche Stellen übermitteln.

(4) Die Nutzung oder Übermittlung un-
terbleibt, soweit gesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen.

(5) Die Empfängerin oder der Empfän-
ger darf die übermittelten Daten nur für
den Zweck verarbeiten und nutzen, zu
dessen Erfüllung sie ihr oder ihm über-
mittelt werden.

§ 21

Berichtigen, Löschen und Sperren
personenbezogener Daten

(1) Die zuständige Stelle und die mit-
wirkende Behörde haben personenbezo-
gene Daten zu berichtigen, wenn sie un-
richtig sind. Wird festgestellt, dass perso-
nenbezogene Daten unrichtig sind, oder
wird ihre Richtigkeit von der betroffenen
Person bestritten, so ist dies bei den be-
treffenden Daten zu vermerken oder, falls
die Daten in einer Datei gespeichert sind,
auf sonstige Weise festzuhalten.

(2) In Dateien gespeicherte personen-
bezogene Daten sind zu löschen

1. von der zuständigen Stelle

a) spätestens nach einem Jahr, wenn
die betroffene Person keine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit auf-
nimmt, es sei denn, sie willigt in
die weitere Speicherung ein oder
es ist ein Widerspruchsverfahren
oder ein Gerichtsverfahren wegen
Nichtaufnahme der Tätigkeit an-
hängig; § 18 Abs. 2 Satz 3 und 4
findet entsprechende Anwendung,

b) nach Ablauf von fünf Jahren nach
dem Ausscheiden der betroffenen
Person aus der sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit, es sei denn,
sie willigt in die weitere Speiche-
rung ein oder es ist beabsichtigt,
ihr in absehbarer Zeit eine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit zuzu-
weisen, zu übertragen oder sie da-
zu zu ermächtigen,

2. von der mitwirkenden Behörde

a) wenn die betroffene Person keine
sicherheitsempfindliche Tätigkeit
aufgenommen hat

aa) innerhalb eines Jahres, wenn
keine sicherheitserheblichen
Erkenntnisse angefallen sind,

bb) nach Ablauf von fünf Jahren,
wenn sicherheitserhebliche
Erkenntnisse angefallen sind,

b) nach dem Ausscheiden der betrof-
fenen Person aus der sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit

aa) bei einfachen Sicherheits-
überprüfungen nach § 7 (Ü1)
nach Ablauf von fünf Jahren,

bb) bei allen übrigen Überprü-
fungsarten nach zehn Jahren.

Im Übrigen sind in Dateien gespeicherte
personenbezogene Daten zu löschen,
wenn ihre Speicherung unzulässig ist.

(3) Die Löschung unterbleibt, wenn
Grund zu der Annahme besteht, dass
durch sie schutzwürdige Interessen der
betroffenen Person beeinträchtigt wer-
den. In diesem Fall sind die Daten zu
sperren. Sie dürfen nur noch mit Einwilli-
gung der betroffenen Person verarbeitet
und genutzt werden.

§ 22

Auskunft über gespeicherte
personenbezogene Daten

(1) Auf Antrag ist von der zuständigen
Stelle oder mitwirkenden Behörde Aus-
kunft zu erteilen, welche Daten über die
anfragende Person im Rahmen der Si-
cherheitsüberprüfung gespeichert wur-
den.

(2) Bezieht sich die Auskunftserteilung
auf die Übermittlung personenbezogener
Daten an die mitwirkende Behörde, ist sie
nur mit deren Einwilligung zulässig.

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt,
soweit

1. die Auskunft die ordnungsgemäße
Erfüllung der in der Zuständigkeit
der speichernden Stelle liegenden
Aufgaben gefährden würde,

2. die Auskunft die öffentliche Sicher-
heit gefährden oder sonst dem Wohle
des Bundes oder eines Landes Nach-
teile bereiten würde oder

3. die Daten oder die Tatsache ihrer
Speicherung nach einer Rechtsvor-
schrift oder ihrem Wesen nach, insbe-
sondere wegen der überwiegenden
berechtigten Interessen eines Dritten,
geheim gehalten werden

und deswegen das Interesse der anfra-
genden Person an der Auskunftserteilung
zurücktreten muss.

(4) Die Ablehnung der Auskunftsertei-
lung ist zu begründen, es sei denn durch
die Mitteilung der tatsächlichen und
rechtlichen Gründe, auf die die Entschei-
dung gestützt wird, würde der mit der
Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck
gefährdet. In diesem Fall sind die Gründe
der Auskunftsverweigerung aktenkundig
zu machen. Die anfragende Person ist auf
die Rechtsgrundlage für das Fehlen der
Begründung und darauf hinzuweisen,
dass sie sich an die Hessische Daten-
schutzbeauftragte oder den Hessischen
Datenschutzbeauftragten wenden kann.

(5) Wird der anfragenden Person keine
Auskunft erteilt, so ist sie auf ihr Verlan-
gen der Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten oder dem Hessischen Daten-
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schutzbeauftragten zu erteilen, soweit
nicht die jeweils zuständige oberste Lan-
desbehörde im Einzelfall feststellt, dass
dadurch die Sicherheit des Bundes oder
eines Landes gefährdet würde. Die Mit-
teilung der Hessischen Datenschutzbe-
auftragten oder des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten an die anfragende
Person darf keine Rückschlüsse auf den
Erkenntnisstand der speichernden Stelle
zulassen, sofern diese nicht einer weiter-
gehenden Auskunft zustimmt.

(6) Die zuständige Stelle gewährt der
anfragenden Person Einsicht in die bei ihr
geführten Unterlagen über die Sicher-
heitsüberprüfung, soweit eine Auskunft
für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen
Interessen nicht ausreicht und sie hierfür
auf die Einsichtnahme angewiesen ist.
Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend.

(7) Die Auskunft und die Einsichtnah-
me sind unentgeltlich.

Fünfter Teil

Besondere Bestimmungen bei
Sicherheitsüberprüfungen für nicht 
öffentliche Stellen, deren Tätigkeit 
auf Gewinnerzielung gerichtet ist

§ 23

Anwendungsbereich

Die Vorschriften des Fünften Teils fin-
den Anwendung für Sicherheitsüberprü-
fungen bei sicherheitsempfindlichen Tä-
tigkeiten in nicht öffentlichen Stellen, de-
ren Tätigkeit auf Gewinnerzielung ge-
richtet ist.

§ 24

Zuständigkeiten

(1) Zuständige Stelle für Sicherheits-
überprüfungen bei sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis
3 in einer nicht öffentlichen Stelle ist die
für Angelegenheiten von Industrie, Mit-
telstand, Handwerk, Handel und Dienst-
leistungsunternehmen zuständige oberste
Landesbehörde, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Die zuständige Stelle für die Si-
cherheitsüberprüfung bei sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeiten in einer nicht öf-
fentlichen Einrichtung nach § 1 Abs. 2 
Nr. 4 wird durch Rechtsverordnung be-
stimmt.

(3) Die Aufgaben der nicht öffentlichen
Stelle nach diesem Gesetz sind grund-
sätzlich von einer von der Personalver-
waltung getrennten Organisationseinheit
wahrzunehmen. Die zuständige Stelle
kann Ausnahmen zulassen, wenn die
nicht öffentliche Stelle sich verpflichtet,
Informationen, die ihr im Rahmen der Si-
cherheitsüberprüfung bekannt werden,
nur für solche Zwecke zu gebrauchen, die
mit der Sicherheitsüberprüfung verfolgt
werden.

§ 25

Sicherheitserklärung

Abweichend von § 11 Abs. 5 leitet die
betroffene Person ihre Sicherheitserklä-
rung der nicht öffentlichen Stelle zu, in
der sie beschäftigt ist. Werden Personen
nach § 3 Abs. 3 Satz 1 einbezogen, fügt
sie deren Einwilligung bei. Die nicht öf-
fentliche Stelle prüft die Vollständigkeit
und Richtigkeit der Angaben und darf,
soweit dies erforderlich ist, die Personal-
unterlagen beiziehen. Sie gibt die Sicher-
heitserklärung an die zuständige Stelle
weiter und teilt dieser vorhandene sicher-
heitserhebliche Erkenntnisse mit.

§ 26

Abschluss der Sicherheitsüberprüfung,
Weitergabe sicherheitserheblicher

Erkenntnisse

Die zuständige Stelle unterrichtet die
nicht öffentliche Stelle nur darüber, dass
die betroffene Person zur sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit ermächtigt oder nicht
ermächtigt wird oder mit einer solchen
betraut oder nicht betraut werden darf.
Erkenntnisse, die die Ablehnung der Er-
mächtigung zur sicherheitsempfindlichen
Tätigkeit betreffen, dürfen nicht mitge-
teilt werden. Sofern es zu dem mit der Si-
cherheitsüberprüfung verfolgten Zweck
zwingend erforderlich ist, können sicher-
heitserhebliche Erkenntnisse an die nicht
öffentliche Stelle übermittelt werden; sie
dürfen von ihr ausschließlich zu diesem
Zweck genutzt werden. Die nicht öffentli-
che Stelle hat die zuständige Stelle unver-
züglich zu unterrichten, wenn sicherheits-
erhebliche Erkenntnisse über die betrof-
fene oder die einbezogene Person be-
kannt werden.

§ 27

Aktualisierung der Sicherheitserklärung

(1) Die nicht öffentliche Stelle leitet
der betroffenen Person, die eine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit ausübt, auf
Anforderung der zuständigen Stelle die
Sicherheitserklärung in der Regel alle
fünf Jahre erneut zu.

(2) Die betroffene Person hat die in der
Sicherheitserklärung angegebenen Daten
im Falle eingetretener Veränderungen zu
aktualisieren. Die zuständige Stelle be-
auftragt die mitwirkende Behörde, die
Maßnahmen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
bis 4 erneut durchzuführen und zu be-
werten.

§ 28

Übermittlung von Informationen
über persönliche und arbeitsrechtliche

Verhältnisse

Die nicht öffentliche Stelle hat der zu-
ständigen Stelle das Ausscheiden aus ei-
ner sicherheitsempfindlichen Tätigkeit,
Änderungen des Familienstandes, Be-
gründung oder Auflösung einer bestehen-
den Lebensgemeinschaft, Änderungen
des Namens, eines Wohnsitzes und der
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Staatsangehörigkeit unverzüglich mitzu-
teilen.

§ 29
Sicherheitsakte der

nicht öffentlichen Stelle
Die nicht öffentliche Stelle führt eine

Sicherheitsakte. Für die Sicherheitsakte
der nicht öffentlichen Stelle gelten § 17
Abs. 1 bis 3 und § 18 Abs. 1 und 2 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die 
Sicherheitsakte der nicht öffentlichen
Stelle bei einem Wechsel des Arbeitge-
bers nicht abgegeben wird.

§ 30
Datenverarbeitung, Datennutzung und
Datenberichtigung in automatisierten

Dateien
Die nicht öffentliche Stelle darf die

nach diesem Gesetz zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen personenbezo-
genen Daten der betroffenen Person in
automatisierten Dateien speichern, verän-
dern und nutzen. Die für die zuständige
Stelle geltenden Vorschriften zur Berichti-
gung, Löschung und Sperrung finden An-
wendung.

Sechster Teil
Straf- und Schlussvorschriften

§ 31

Strafvorschrift
(1) Wer unbefugt von diesem Gesetz

geschützte personenbezogene Daten, die
nicht offenkundig sind, entgegen den
Vorschriften dieses Gesetzes
1. speichert, verändert oder übermittelt,
2. zum Abruf mittels automatisierten

Verfahrens bereithält oder
3. abruft oder sich oder einem anderen

aus Dateien verschafft,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer
1. die Übermittlung von durch dieses

Gesetz geschützten personenbezoge-
nen Daten, die nicht offenkundig
sind, durch unrichtige Angaben er-
schleicht oder

2. entgegen § 20 Abs. 1 oder § 26 Satz 3
Daten durch Weitergabe innerhalb

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 19. Dezember 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h

der Stelle an einen anderen für ande-
re Zwecke nutzt.

(3) Handelt die Täterin oder der Täter
gegen Entgelt oder in der Absicht, sich
oder einen anderen zu bereichern oder ei-
nen anderen zu schädigen, so ist die Stra-
fe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
Geldstrafe.

(4) Die Tat wird nur auf Antrag ver-
folgt.

§ 32

Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung zu bestim-
men,

1. welche Behörden oder sonstigen öf-
fentlichen Stellen des Landes oder
nicht öffentliche Stellen oder Teile
von ihnen lebens- oder verteidi-
gungswichtige Einrichtungen mit 
sicherheitsempfindlichen Stellen im
Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 4 sind,

2. dass abweichend von § 24 Abs. 1 eine
andere oberste oder obere Landesbe-
hörde zuständige Stelle ist und

3. welche oberste Landesbehörde zu-
ständige Stelle nach § 24 Abs. 2 ist.

(2) Die jeweils zuständige Ministerin
oder der jeweils zuständige Minister wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung für
den jeweiligen Geschäftsbereich

1. im Einvernehmen mit der für Grund-
satzfragen der allgemeinen Verwal-
tungs- und Behördenorganisation zu-
ständigen Ministerin oder dem hier-
für zuständigen Minister nach § 1
Abs. 2 Nr. 3 Behörden oder sonstige
öffentliche Stellen oder Teile von ih-
nen zum Sicherheitsbereich zu erklä-
ren und

2. abweichend von der durch Rechtsver-
ordnung nach Abs. 1 Nr. 3 bestimm-
ten obersten Landesbehörde eine an-
dere öffentliche Stelle als zuständige
Stelle nach § 24 Abs. 2 zu bestimmen.

§ 33

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2019 außer Kraft.
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Aufgrund des

1. § 10 Abs. 1 des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch vom 20. Dezember
2004 (GVBl. I S. 488), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 10. Dezember 2013
(GVBl. S. 675),

verordnet die Landesregierung,

2. § 11 Abs. 4 des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch 

verordnet der Minister für Soziales und
Integration:

§ 1

Zuständige Stellen

(1) Zuständige Stelle für

1. den Abruf der Erstattungen nach § 46a
Abs. 3 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch und deren Weiterleitung an
die Träger der Sozialhilfe,

2. die Nachweisführung nach § 46a 
Abs. 4 Satz 2 und 3 sowie Abs. 5 und 
§ 136 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch

ist das Regierungspräsidium Gießen.

(2) Zuständige Stelle für den Vollzug
der Prüfung nach § 46a Abs. 4 Satz 1 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und
die Weiterleitung an das Regierungspräsi-
dium Gießen ist das Regierungspräsidi-
um.

§ 2

Aufsicht

Abweichend von § 11 Abs. 2 Satz 2 des
Hessischen Ausführungsgesetzes zum
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch wird die
Fachaufsicht über den überörtlichen Trä-
ger, soweit Geldleistungen nach dem
Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch zu erbringen sind, dem 
Regierungspräsidium Gießen übertragen.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2015 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2019 außer Kraft.

*) FFN 34-74

Verordnung
über Zuständigkeiten nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch*)

Vom 15. Dezember 2014

Wiesbaden, den 15. Dezember 2014

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

G r ü t t n e r
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Aufgrund des § 78g Abs. 4 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung
vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. August 2013 (BGBl. I S. 3464), verord-
net die Landesregierung:

§ 1

Errichtung und Geschäftsführung

(1) Die Schiedsstelle nach § 78g des
Achten Buches Sozialgesetzbuch wird für
das Land Hessen beim Regierungspräsi-
dium Gießen errichtet.

(2) Das Regierungspräsidium Gießen
führt die Geschäfte der Schiedsstelle. Es
erledigt die Verwaltungsaufgaben der
Schiedsstelle nach Weisung des vorsitzen-
den Mitglieds. Die sächlichen und perso-
nellen Kosten für die Geschäftsführung
der Verfahren werden dem Regierungs-
präsidium Gießen aus den nach § 9 erho-
benen Gebühren erstattet.

§ 2

Zusammensetzung

Die Schiedsstelle ist neben dem unpar-
teiischen vorsitzenden Mitglied nach 
§ 78g Abs. 1 Satz 2 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch mit

1. drei von den Trägern der öffentlichen
Jugendhilfe über die Kommunalen
Spitzenverbände zu benennenden
Vertreterinnen und Vertretern,

2. zwei von der Liga der freien Wohl-
fahrtspflege e. V. zu benennenden Ver-
treterinnen und Vertretern und

3. einer oder einem von den Vereinigun-
gen der privatgewerblichen Leistungs-
erbringer zu benennenden Vertreterin
oder Vertreter

zu besetzen.

§ 3

Bestellung der Mitglieder

(1) Das vorsitzende Mitglied wird auf
gemeinsamen Vorschlag der in § 2 ge-
nannten Organisationen durch das Regie-
rungspräsidium Gießen bestellt. Es darf
keiner der in § 2 genannten Organisatio-
nen angehören. Kommt kein gemeinsa-
mer Vorschlag zustande, wird das vorsit-
zende Mitglied durch Los aus den vorlie-
genden Vorschlägen bestimmt.

(2) Die weiteren Mitglieder werden je-
weils von den in § 2 genannten Organisa-
tionen gegenüber der Geschäftsstelle
schriftlich benannt und durch das Regie-
rungspräsidium Gießen bestellt.

(3) Für jedes Mitglied ist ein stellver-
tretendes Mitglied zu bestellen. Die 
Abs. 1 und 2 gelten entsprechend.

§ 4

Amtsdauer, Ausscheiden

(1) Eine Amtsperiode beträgt vier Jah-
re. Die Amtszeit der während einer Amts-
periode neu hinzutretenden Mitglieder
endet mit dem Ablauf der Amtsperiode.
Die Mitglieder bleiben nach Ablauf der
Amtsperiode bis zur Neubestellung im
Amt. Die erste Amtsperiode beginnt mit
dem Inkrafttreten dieser Verordnung.

(2) Wenn die in § 2 genannten Organi-
sationen gemeinsam die Abberufung des
vorsitzenden Mitglieds unter Vorlage ei-
nes gemeinsamen Vorschlags für die
Nachfolgerin oder den Nachfolger verlan-
gen, ist dem zu entsprechen und gleich-
zeitig die gemeinsam vorgeschlagene
Person als Nachfolgerin oder Nachfolger
zu bestellen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn eine der in § 2 genannten Organi-
sationen die Abberufung eines von ihr
benannten Mitglieds unter Benennung ei-
ner Nachfolgerin oder eines Nachfolgers
verlangt.

(3) Ein Mitglied kann sein Amt durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Ge-
schäftsstelle niederlegen. Diese hat die
übrigen Mitglieder und die in § 2 genann-
ten Organisationen hiervon zu benach-
richtigen. Für die Bestellung einer Nach-
folgerin oder eines Nachfolgers gilt § 3
Abs. 1 und 2 entsprechend; bis dahin
bleibt das bisherige Mitglied im Amt.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entspre-
chend für stellvertretende Mitglieder.

§ 5

Amtsführung

(1) Die Mitglieder der Schiedsstelle
führen ihr Amt als Ehrenamt. Sie sind an
Weisungen nicht gebunden.

(2) Jedes Mitglied oder im Verhinde-
rungsfall das jeweilige stellvertretende
Mitglied ist verpflichtet, an den Sitzungen
der Schiedsstelle teilzunehmen. Im Falle
der Verhinderung hat das Mitglied die
Geschäftsstelle unverzüglich zu benach-
richtigen und das jeweilige stellvertreten-
de Mitglied zur Teilnahme aufzufordern.

(3) Die Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder haben über die ihnen
während der Tätigkeit in der Schiedsstel-
le bekanntgewordenen Angelegenheiten
Verschwiegenheit zu wahren.

§ 6

Einleitung des Schiedsverfahrens

(1) Im Antrag nach § 78g Abs. 2 Satz 2
des Achten Buches Sozialgesetzbuch sind*) FFN 350-100

Verordnung
über die Schiedsstelle nach § 78g des Achten Buches Sozialgesetzbuch*)

Vom 15. Dezember 2014
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1. die Parteien zu bezeichnen,

2. der Sachverhalt und das Ergebnis der
vorangegangenen Verhandlungen dar-
zulegen,

3. die Gegenstände, über die keine Eini-
gung erzielt werden konnte, zu be-
zeichnen,

4. die Gründe, aus denen eine Vereinba-
rung nicht erreicht werden konnte,
darzulegen sowie 

5. ein Begehren zu benennen.

Die Unterlagen, die den Verhandlungen
über die streitige Angelegenheit zu Grun-
de gelegen haben, sind beizufügen.

(2) Das vorsitzende Mitglied bereitet
die Sitzungen der Schiedsstelle vor und
leitet sie. Es legt Ort, Zeit und Tagesord-
nung der Sitzungen fest. Zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben bedient es sich
der Geschäftsstelle.

(3) Die Geschäftsstelle lädt die Mitglie-
der der Schiedsstelle und die Parteien zu
den Sitzungen ein. Die Einladung ergeht
nachrichtlich an die stellvertretenden
Mitglieder. In der Einladung ist die Ta-
gesordnung anzugeben. Die Beratungs-
unterlagen sind dieser beizufügen. Zwi-
schen Einladung und Sitzung sollen min-
destens zwei Wochen liegen. Bei Eilbe-
dürftigkeit kann das vorsitzende Mitglied
eine kürzere, mindestens jedoch einwö-
chige Frist festlegen.

§ 7

Verhandlung und Beschlussfassung

(1) Die Schiedsstelle verhandelt über
einen Antrag unverzüglich mündlich in
nichtöffentlicher Sitzung; sie soll spätes-
tens zwei Monate nach Eingang des An-
trags entscheiden. Stellvertretende Mit-
glieder können als Zuhörer in der mündli-
chen Verhandlung zugegen sein. Mit Ein-
verständnis der Parteien kann die
Schiedsstelle ohne mündliche Verhand-
lung entscheiden. Sie hat auf eine gütli-
che Einigung hinzuwirken. Wird das Ver-
fahren nicht nach Abs. 7 beendet, ent-
scheidet die Schiedsstelle durch Be-
schluss über den Antrag.

(2) Die Schiedsstelle kann die Anhö-
rung von Zeuginnen und Zeugen sowie
Sachverständigen und die Einholung ei-
nes Sachverständigengutachtens be-
schließen.

(3) Bei der Beratung und Abstimmung
dürfen nur die Mitglieder anwesend sein.
War ein Mitglied der Schiedsstelle an vor-
angegangenen Verhandlungen persönlich
beteiligt, ist dieses Mitglied von der Bera-
tung und Beschlussfassung der Schieds-
stelle ausgeschlossen.

(4) Die Schiedsstelle ist beschlussfähig,
wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß ge-
laden sind und das vorsitzende Mitglied
sowie mindestens ein Mitglied, das die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe ver-
tritt, und ein Mitglied, das die Leistungs-
erbringer vertritt, anwesend sind.

(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Beschlüsse der Schiedsstelle werden mit
der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder getroffen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des vorsitzen-
den Mitglieds den Ausschlag. Eine
Stimmenthaltung des vorsitzenden Mit-
glieds ist unzulässig.

(6) Über den wesentlichen Inhalt und
die Ergebnisse der mündlichen Verhand-
lung ist eine Niederschrift zu fertigen. Der
Beschluss nach Abs. 1 Satz 5 ist schriftlich
abzufassen und vom vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen. Er enthält eine
Begründung, eine Kostenentscheidung
und eine Rechtsbehelfsbelehrung. Die
Niederschrift und der Beschluss sind den
Parteien und den Mitgliedern der
Schiedsstelle bekannt zu geben.

(7) Die Parteien können das Verfahren
durch einen Vergleich zur Niederschrift
der Schiedsstelle beenden. Der Antrag-
steller kann bis zum Ende der mündli-
chen Verhandlung seinen Antrag zurück-
nehmen. Im Falle der Antragsrücknahme
oder der Erledigung des Antrags in sons-
tiger Weise ist über die Kosten zu ent-
scheiden. In den Fällen des Satz 3 ent-
scheidet das vorsitzende Mitglied über
die Kosten.

§ 8

Entschädigungen
(1) Das vorsitzende Mitglied oder das

stellvertretende vorsitzende Mitglied er-
hält für die Vorbereitung und Leitung je-
des Verfahrens eine pauschale Aufwands-
entschädigung, welche die Schiedsstelle
am Beginn ihrer Amtsperiode festlegt. In
der Pauschale sind alle Sachaufwendun-
gen enthalten. Für Fälle, die vorbereitet,
aber nicht entschieden werden, kann eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von 
50 Prozent der Pauschale gewährt wer-
den.

(2) Auf Antrag erhalten die durch die
Schiedsstelle herangezogenen Zeuginnen
und Zeugen eine Entschädigung, die
Sachverständigen eine Vergütung nach
Maßgabe des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004
(BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2586). Die Festsetzung erfolgt durch
die Geschäftsstelle.

(3) Ansprüche nach Abs. 1 und 2 sind
bei der Geschäftsstelle geltend zu machen.

§ 9

Gebühren
Für jedes Verfahren der Schiedsstelle

wird eine Verfahrensgebühr erhoben. Die
Höhe der Gebühr richtet sich nach dem
mit dem Verfahren verbundenen Ge-
schäftsaufwand und hat alle im Rahmen
des Verfahrens anfallenden Kosten der
Schiedsstelle einschließlich der sächli-
chen und personellen Kosten für die Ge-
schäftsführung zu decken. Die Gebühr
wird mit Bekanntgabe des Beschlusses
nach § 7 Abs. 1 Satz 5 oder § 7 Abs. 7 
Satz 3 an die Verfahrensparteien fällig.



Nr. 25 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 30. Dezember 2014 379

§ 10

Geschäftsordnung

Die Schiedsstelle gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die das Nähere zur Ge-
schäftsführung und zum Verfahren regelt.
Die Geschäftsordnung bedarf der Zustim-
mung der in § 2 genannten Organisatio-
nen.

§ 11

Rechtsaufsicht

Die Rechtsaufsicht über die Schieds-
stelle obliegt dem für die Kinder- und Ju-
gendhilfe zuständigen Ministerium.

§ 12

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.

Wiesbaden, den 15. Dezember 2014

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

G r ü t t n e r
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Aufgrund

1. des § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 5 des Hessi-
schen Beamtengesetzes vom 27. Mai
2013 (GVBl. S. 218, 508), geändert
durch Gesetz vom 20. November 2013
(GVBl. S. 578), in Verbindung mit § 1
Abs. 3 und § 2 Abs. 2 der Hessischen
Ernennungsverordnung vom 17. Ok-
tober 2014 (GVBl. S. 248),

2. des § 12 Abs. 2 Satz 3, des § 24 Abs.
2, des § 28 Abs. 1, des § 37 Abs. 2
Satz 1 in Verbindung mit § 42 Abs. 1,
des § 49 Abs. 1, des § 51 Abs. 1, des 
§ 58 Abs. 4, des § 72 Abs. 1 Satz 1,
des § 73 Abs. 1 und des § 78 Abs. 3,
jeweils in Verbindung mit § 3 Abs. 7
des Hessischen Beamtengesetzes,

3. des § 3 Abs. 6 Satz 2 des Hessischen
Beamtengesetzes,

4. des § 79 Satz 1 und 2 Nr. 4 des Hessi-
schen Beamtengesetzes und des § 7
Abs. 1 Satz 1 der Nebentätigkeitsver-
ordnung in der Fassung vom 21. Sep-
tember 1976 (GVBl. I S. 403), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25. No-
vember 1998 (GVBl. I S. 492), in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 7 des Hessi-
schen Beamtengesetzes,

5. des § 23 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des
Hessischen Beamtengesetzes und des
§ 9 Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 Satz 2,
des § 13 Abs. 3 Satz 4, des § 23 Abs. 1
und des § 36 Abs. 4 Satz 2 der Hessi-
schen Laufbahnverordnung vom 
17. Februar 2014 (GVBl. S. 57), je-
weils in Verbindung mit § 3 Abs. 7
des Hessischen Beamtengesetzes,

6. des § 80 Abs. 5 des Hessischen Beam-
tengesetzes in Verbindung mit § 17
Abs. 5 Satz 2 der Hessischen Beihil-
fenverordnung in der Fassung vom 
5. Dezember 2001 (GVBl. I S. 482,
491, 564), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 25. Juni 2012 (GVBl. 
S. 182),

7. des § 84 Satz 2 des Hessischen Beam-
tengesetzes in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Satz 1 der Dienstjubiläumsver-
ordnung vom 11. Mai 2001 (GVBl. I 
S. 251), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 3. November 2014
(GVBl. S. 269),

8. des § 70 Satz 1 und 2 Nr. 6 des Hessi-
schen Beamtengesetzes und des § 15
Abs. 1 der Hessischen Urlaubsverord-
nung vom 12. Dezember 2006 (GVBl. I
S. 671), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 17. Dezember 2013
(GVBl. S. 686),

9. des § 68 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen
Besoldungsgesetzes vom 27. Mai

2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), geän-
dert durch Gesetz vom 20. November
2013 (GVBl. S. 578), auch in Verbin-
dung mit § 63 Abs. 1 des Hessischen
Besoldungsgesetzes und § 1 Abs. 7
des Gesetzes über die Bezüge der
Mitglieder der Landesregierung vom
27. Juli 1993 (GVBl. I S. 339), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 27. Mai
2013 (GVBl. S. 218),

10. des § 9 Abs. 2 und des § 22 Abs. 3
Satz 1 des Hessischen Reisekostenge-
setzes vom 9. Oktober 2009 (GVBl. I
S. 397), geändert durch Gesetz vom
28. September 2014 (GVBl. S. 218),

11. des § 14 des Hessischen Umzugskos-
tengesetzes vom 26. Oktober 1993
(GVBl. I S. 464), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. September
2010 (GVBl. I S. 283),

12. des § 37 Abs. 5, des § 38 Abs. 2 
Satz 2, des § 47 Abs. 1 Satz 2, des 
§ 83 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 5
und des § 89 Satz 2 des Hessischen
Disziplinargesetzes vom 21. Juli 2006
(GVBl. I S. 394), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Mai 2013
(GVBl. S. 218),

13. des § 8 des Steuerbeamten-Ausbil-
dungsgesetzes in der Fassung vom 
29. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1577), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. De-
zember 2010 (BGBl. I S. 1768), in Ver-
bindung mit § 11 Abs. 5, § 34 Abs. 1 
Satz 2, § 35 Abs. 1 Satz 1, § 35 Abs. 2
Satz 2, § 42 Abs. 3 und § 47 Abs. 4 
Satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Steuerbeamtinnen und
Steuerbeamten in der Fassung vom 
29. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1581), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom
16. Mai 2012 (BGBl. I S. 1126),

14. des § 54 Abs. 3 Satz 2 des Beamten-
statusgesetzes vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010), geändert durch Ge-
setz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I 
S. 160),

verordnet der Minister der Finanzen, so-
weit Befugnisse nach § 1 Abs. 3 der Hes-
sischen Ernennungsverordnung und § 68
Abs. 2 Satz 3 Hessisches Besoldungsge-
setz übertragen werden im Einvernehmen
mit dem Minister des Innern und für
Sport:

Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem 
Hessischen Beamtengesetz 
und dem Beamtenstatusgesetz §§ 1 bis 3 *) FFN 320-202

Verordnung
über Zuständigkeiten in beamtenrechtlichen Personalangelegenheiten

im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen*)

Vom 18. Dezember 2014
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ZWEITER TEIL

Zuständigkeiten nach
laufbahnrechtlichen
Vorschriften § 4

DRITTER TEIL

Zuständigkeiten nach 
der Hessischen Beihilfen-
verordnung § 5

VIERTER TEIL

Zuständigkeiten nach der 
Dienstjubiläumsverordnung § 6

FÜNFTER TEIL

Zuständigkeiten nach der
Hessischen Urlaubsverordnung § 7

SECHSTER TEIL

Zuständigkeiten in Besol-
dungsangelegenheiten §§ 8 und 9

SIEBTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem
Hessischen Reisekosten-
gesetz und dem Hessischen
Umzugskostengesetz §§ 10 bis 12

ACHTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem 
Hessischen Disziplinargesetz § 13

NEUNTER TEIL

Zuständigkeiten nach der
Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Steuerbe-
amtinnen und Steuerbe-
amten §§ 14 und 15

ZEHNTER TEIL

Zuständigkeiten für die 
Entscheidung über Wider-
sprüche § 16

ELFTER TEIL

Inkrafttreten § 17

ERSTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem 
Hessischen Beamtengesetz und 

dem Beamtenstatusgesetz

§ 1

(1) Der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main,
der Hessischen Zentrale für Datenverar-
beitung,
dem Landesbetrieb Hessisches Immobi-
lienmanagement und
dem Landesbetrieb Hessisches Baumana-
gement

wird, soweit in Abs. 2 und 3 nichts ande-
res bestimmt ist, für ihren Geschäftsbe-
reich oder Zuständigkeitsbereich die Be-
fugnis übertragen,

1. Beamtinnen und Beamte des mittle-
ren und gehobenen Dienstes

a) zu ernennen und Ernennungen
nach § 12 des Beamtenstatusge-
setzes zurückzunehmen,

b) nach den §§ 24 bis 26 des Hessi-
schen Beamtengesetzes und den
§§ 14 und 15 des Beamtenstatus-
gesetzes abzuordnen und zu ver-
setzen sowie nach § 24 Abs. 3 
Satz 2 des Hessischen Beamtenge-
setzes und § 14 Abs. 4 Satz 1 und 
§ 15 Abs. 3 Satz 1 des Beamtensta-
tusgesetzes das Einverständnis zu
deren Abordnung und Versetzung
in ihren Geschäftsbereich oder Zu-
ständigkeitsbereich zu erklären,

c) nach § 23 des Beamtenstatusge-
setzes zu entlassen,

d) nach den §§ 26 bis 28 des Beam-
tenstatusgesetzes und den §§ 36,
37 und 42 des Hessischen Beam-
tengesetzes in den Ruhestand zu
versetzen und Maßnahmen nach 
§ 27 des Beamtenstatusgesetzes in
Verbindung mit § 37 des Hessi-
schen Beamtengesetzes sowie
nach § 29 des Beamtenstatusge-
setzes in Verbindung mit den 
§§ 38 und 39 des Hessischen Be-
amtengesetzes zu treffen,

e) nach § 49 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung in der Fassung
vom 15. März 1999 (GVBl. I 
S. 248), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26. Juni 2013 (GVBl. 
S. 447), in Planstellen einzuweisen
und deren Personalhauptakten zu
führen,

2. a) nach § 28 Abs. 1 des Hessischen
Beamtengesetzes für die Beamtin-
nen und die Beamten des mittle-
ren und gehobenen Dienstes die
Voraussetzungen für eine Entlas-
sung nach § 22 Abs. 1 bis 3 des
Beamtenstatusgesetzes und den
Tag der Beendigung des Beamten-
verhältnisses festzustellen,

b) nach § 58 Abs. 4 des Hessischen
Beamtengesetzes entlassenen Be-
amtinnen und Beamten des mittle-
ren und gehobenen Dienstes die
Führung der Amtsbezeichnung
mit dem Zusatz „außer Dienst 
(a. D.)“ zu erlauben und die Er-
laubnis zu widerrufen,

3. Beamtinnen und Beamte des höheren
Dienstes nach § 25 des Hessischen
Beamtengesetzes und nach § 14 des
Beamtenstatusgesetzes für Ausbil-
dungs- und Fortbildungszwecke ab-
zuordnen,

4. a) nach § 49 Abs. 1 des Hessischen
Beamtengesetzes in Verbindung
mit § 39 des Beamtenstatusgeset-
zes Beamtinnen und Beamten aus
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zwingenden dienstlichen Gründen
die Führung der Dienstgeschäfte
zu verbieten,

b) nach § 51 Abs. 1 des Hessischen
Beamtengesetzes die Zustimmung
zur Ausnahme vom Verbot der
Annahme von Belohnungen oder
Geschenken bis zu einem Wert
von 75 Euro nach § 42 Abs. 1 des
Beamtenstatusgesetzes im Einzel-
fall zu erteilen,

c) nach den §§ 62 bis 64 des Hessi-
schen Beamtengesetzes über An-
träge der Beamtinnen und Beam-
ten auf Teilzeitbeschäftigung und
Beurlaubung zu entscheiden,

d) nach § 65 des Hessischen Beam-
tengesetzes über Anträge der Be-
amtinnen und Beamten des mittle-
ren und gehobenen Dienstes auf
Beurlaubung zu entscheiden.

Die Befugnisse nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. a
bis c und Nr. 2 Buchst. a werden auch für
Beamtinnen und Beamte im Vorberei-
tungsdienst für die Laufbahn des höheren
technischen Dienstes übertragen.

(2) Den Finanzämtern wird für ihren
Zuständigkeitsbereich die Befugnis über-
tragen, nach den §§ 62 bis 64 des Hessi-
schen Beamtengesetzes über Anträge der
Beamtinnen und Beamten auf Teilzeitbe-
schäftigung und Beurlaubung zu ent-
scheiden.

(3) Für die Leiterinnen und Leiter der
in Abs. 1 genannten Behörden bleiben
die Befugnisse nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
und 4 Buchst. a bis c dem Ministerium der
Finanzen vorbehalten. Für die Befugnisse
nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchst. a, c und d
gilt dieser Vorbehalt auch für die Leiterin-
nen und Leiter der Finanzämter, der Re-
gionalniederlassungen des Landesbe-
triebs Hessisches Baumanagement und
der Niederlassungen des Landesbetriebs
Hessisches Immobilienmanagement.

§ 2

(1) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den wird, soweit in Abs. 3 und 4 nichts
anderes bestimmt ist, für ihren Geschäfts-
bereich oder Zuständigkeitsbereich die
Befugnis übertragen,

1. nach § 72 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme und
Fortführung einer Nebentätigkeit im
öffentlichen Dienst anzuordnen,

2. nach § 73 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme einer
Nebentätigkeit zu genehmigen,

3. nach § 75 Abs. 3 und § 79 Satz 2 Nr. 4
des Hessischen Beamtengesetzes in
Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Neben-
tätigkeitsverordnung das Nutzungs-
entgelt im Einzelfall nach Maßgabe
der allgemeinen Festlegungen der
obersten Dienstbehörde festzusetzen,

4. nach § 78 Abs. 2 und 3 des Hessi-
schen Beamtengesetzes Ruhestands-
beamtinnen und Ruhestandsbeamten

sowie früheren Beamtinnen mit Ver-
sorgungsbezügen und früheren Be-
amten mit Versorgungsbezügen nach
§ 41 Satz 2 des Beamtenstatusgeset-
zes eine Erwerbstätigkeit oder sonsti-
ge Beschäftigung zu untersagen.

(2) Anordnungen und Genehmigungen
nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 bedürfen der vor-
herigen Zustimmung des Ministeriums
der Finanzen, soweit die Entgelte und
geldwerten Vorteile

1. aus genehmigungspflichtigen Neben-
tätigkeiten im Kalenderjahr 30 Pro-
zent der Jahresdienstbezüge der Be-
amtin oder des Beamten bei Vollzeit-
beschäftigung übersteigen oder vor-
aussichtlich übersteigen werden oder

2. unter Berücksichtigung aller durch
die Beamtin oder den Beamten aus-
geübten genehmigungs- und anzei-
gepflichtigen Nebentätigkeiten den
Betrag von 15 000 Euro im Kalender-
jahr übersteigen oder voraussichtlich
übersteigen werden.

(3) Den Finanzämtern und dem Studi-
enzentrum der Finanzverwaltung und
Justiz Rotenburg a. d. Fulda werden für
ihren Zuständigkeitsbereich die Befugnis-
se nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 übertragen, so-
weit die Entgelte und geldwerten Vorteile
für die Nebentätigkeit unter Berücksichti-
gung aller ausgeübten genehmigungs-
und anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten
den Betrag von 7 500 Euro im Kalender-
jahr nicht übersteigen oder voraussicht-
lich nicht übersteigen werden.

(4) Für die Leiterinnen und Leiter der
in Abs. 1 genannten Behörden bleiben
die Befugnisse nach Abs. 1 dem Ministe-
rium der Finanzen vorbehalten.

§ 3

Der Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main wird für den Geschäftsbereich des
Ministeriums der Finanzen die Befugnis
übertragen,

1. nach § 81 des Hessischen Beamten-
gesetzes über Anträge auf Ersatz von
Sachschäden außerhalb der Unfallfür-
sorge nach dem Hessischen Beamten-
versorgungsgesetz zu entscheiden,

2. nach § 57 Satz 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes auf den Dienstherrn
übergegangene Schadensersatzan-
sprüche geltend zu machen, soweit es
sich bei den verletzten oder getöteten
Personen nicht um Versorgungsbe-
rechtigte oder deren Angehörige han-
delt.

ZWEITER TEIL

Zuständigkeiten nach 
laufbahnrechtlichen Vorschriften

§ 4

Den in § 1 Abs. 1 genannten Behörden
wird für ihren Geschäftsbereich oder Zu-
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ständigkeitsbereich die Befugnis übertra-
gen,

1. für Beamtinnen und Beamte des mitt-
leren und gehobenen Dienstes

a) nach § 9 Abs. 4 der Hessischen
Laufbahnverordnung Zeiten auf
die Probezeit anzurechnen,

b) nach § 9 Abs. 5 der Hessischen
Laufbahnverordnung die Probe-
zeit zu verlängern,

c) nach § 13 Abs. 3 Satz 1 und 2 der
Hessischen Laufbahnverordnung
Tätigkeiten und Zeiten auf den
Vorbereitungsdienst anzurechnen,

2. nach § 23 Abs. 1 Satz 1 der Hessi-
schen Laufbahnverordnung festzu-
stellen, dass die Zugangsvorausset-
zungen für ein Eingangsamt der
Laufbahn des mittleren oder gehobe-
nen Dienstes erfüllt sind,

3. nach § 36 Abs. 4 Satz 1 der Hessi-
schen Laufbahnverordnung über den
Aufstieg von Beamtinnen und Beam-
ten des mittleren Dienstes in die
Laufbahn des gehobenen Dienstes
derselben Fachrichtung zu entschei-
den.

DRITTER TEIL

Zuständigkeiten nach
der Hessischen Beihilfenverordnung

§ 5

Dem Regierungspräsidium Kassel wird
für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums der Finanzen die Befugnis übertra-
gen,

1. nach § 17 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2
der Hessischen Beihilfenverordnung
über Anträge auf Gewährung von
Beihilfen zu entscheiden und

2. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 zu befinden.

VIERTER TEIL

Zuständigkeiten nach
der Dienstjubiläumsverordnung

§ 6

(1) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den wird, soweit in Abs. 2 nichts anderes
bestimmt ist, für ihren Geschäftsbereich
oder Zuständigkeitsbereich die Befugnis
übertragen, die Ehrung von Beamtinnen
und Beamten vorzunehmen, die eine
Dienstzeit von 25 oder 40 Jahren vollen-
det haben.

(2) Die Ehrung der Leiterinnen und
Leiter der in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den bleibt dem Ministerium der Finanzen
vorbehalten.

FÜNFTER TEIL

Zuständigkeiten nach
der Hessischen Urlaubsverordnung

§ 7

(1) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den wird, soweit in Abs. 2 bis 3 nichts an-
deres bestimmt ist, für ihren Geschäftsbe-
reich oder Zuständigkeitsbereich die Be-
fugnis übertragen,

1. Beamtinnen und Beamten des mittle-
ren und gehobenen Dienstes nach 
§ 15 Abs. 1 der Hessischen Urlaubs-
verordnung bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes Sonderurlaub ohne
Besoldung bis zu drei Monaten zu ge-
währen,

2. nach § 16 der Hessischen Urlaubs-
verordnung Dienstbefreiung bis zu 
25 Arbeitstagen im Kalenderjahr zu
erteilen.

(2) Den Finanzämtern und dem Studi-
enzentrum der Finanzverwaltung und
Justiz Rotenburg a. d. Fulda wird für ih-
ren Zuständigkeitsbereich die Befugnis
übertragen, nach § 16 der Hessischen Ur-
laubsverordnung Dienstbefreiung bis zu
15 Arbeitstagen im Kalenderjahr zu ertei-
len.

(3) Die Leiterinnen und Leiter der in 
§ 1 Abs. 1 genannten Behörden, die Leite-
rinnen und Leiter der Finanzämter und
die Direktorin oder der Direktor des Stu-
dienzentrums der Finanzverwaltung und
Justiz Rotenburg a. d. Fulda sind abwei-
chend von Abs. 1 und 2 nur befugt, sich
selbst bis zu fünf Arbeitstagen im Kalen-
derjahr Dienstbefreiung zu erteilen.

SECHSTER TEIL

Zuständigkeiten in 
Besoldungsangelegenheiten

§ 8

(1) Der Hessischen Bezügestelle wird,
soweit in § 9 nichts anderes bestimmt ist,
für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums der Finanzen die Befugnis übertra-
gen,

1. nach § 28 Abs. 2 des Hessischen Be-
soldungsgesetzes die Stufe für das
Grundgehalt festzusetzen,

2. die Besoldung und die Amtsbezüge
festzusetzen, zu berechnen und die
Zahlung anzuordnen,

3. besoldungsrechtliche Anpassungen
und strukturelle Besoldungsänderun-
gen durchzuführen,

4. den Betrag zur Abgeltung krank-
heitsbedingt bei Ruhestandsbeginn
noch nicht genommener Erholungsur-
laubstage zu berechnen, festzusetzen
und die Zahlung anzuordnen,

5. zu viel gezahlte Bezüge nach § 12
Abs. 2 des Hessischen Besoldungsge-
setzes zurückzufordern, soweit die
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Überzahlung auf einer Maßnahme
nach Nr. 1 bis 4 beruht,

6. nach § 12 Abs. 2 Satz 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes aus Billig-
keitsgründen

a) von der Rückforderung ohne
Rücksicht auf die Höhe der Über-
zahlung bis zu 500 Euro im Einzel-
fall abzusehen,

b) die Zahlung von Rückforderungs-
beträgen bis zu 2 500 Euro in bis
zu 36 Monatsraten, von Rückfor-
derungsbeträgen bis zu 10 000 Eu-
ro in bis zu 18 Monatsraten zuzu-
lassen,

7. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 bis 5 zu befinden.

(2) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den wird jeweils für ihren Geschäftsbe-
reich oder Zuständigkeitsbereich hin-
sichtlich der Beamtinnen und Beamten
des mittleren und des gehobenen Diens-
tes die Befugnis übertragen, für die Stu-
fenfestsetzung nach Abs. 1 Nr. 1 Zeiten
förderlicher hauptberuflicher Tätigkeit als
Erfahrungszeiten nach § 29 Abs. 1 Satz 2
des Hessischen Besoldungsgesetzes im
Rahmen pflichtgemäßen Ermessens ganz
oder teilweise anzuerkennen.

(3) Dem Regierungspräsidium Kassel
wird abweichend von Abs. 1 Nr. 2 die Be-
fugnis übertragen, die Bezüge nach § 4
Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgeset-
zes festzusetzen.

§ 9

Der Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main wird für ihren Geschäftsbereich die
Befugnis übertragen,

1. Anwärterbezüge nach § 63 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes zu kürzen,

2. zu viel gezahlte Bezüge nach § 12
Abs. 2 des Hessischen Besoldungsge-
setzes zurückzufordern, soweit die
Überzahlung auf einer Maßnahme
nach Nr. 1 beruht oder Anwärterbe-
züge wegen Nichterfüllung von Auf-
lagen nach § 58 Abs. 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes zurückzu-
zahlen sind,

3. nach § 12 Abs. 2 Satz 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes aus Billig-
keitsgründen

a) von Rückforderungen nach Nr. 2
ohne Rücksicht auf die Höhe der
Überzahlung bis zu 500 Euro im
Einzelfall abzusehen,

b) die Zahlung von Rückforderungsbe-
trägen nach Nr. 2 bis zu 2 500 Eu-
ro in bis zu 36 Monatsraten, von
Rückforderungsbeträgen bis zu 
10 000 Euro in bis zu 18 Monatsra-
ten zuzulassen,

4. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 und 2 zu befinden.

SIEBTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz und dem Hessischen

Umzugskostengesetz

§ 10

(1) Das Ministerium der Finanzen ist
zuständig für die

1. Anordnung und Genehmigung von
Dienstreisen sowie Reisen zur Fortbil-
dung,

2. Anordnung und Genehmigung von
Auslandsdienstreisen sowie Reisen zu
Fortbildungsveranstaltungen im Aus-
land

der Leiterinnen und Leiter der in § 1 
Abs. 1 genannten Behörden und der Di-
rektorin oder des Direktors des Studien-
zentrums der Finanzverwaltung und Jus-
tiz Rotenburg a. d. Fulda. Als allgemein
genehmigt gelten für diese und bei deren
Abwesenheit für die zu ihrer Vertretung
bestellten Personen

1. Dienstreisen sowie Reisen zur Fortbil-
dung innerhalb

a) des Landes Hessen,

b) der Bundesrepublik Deutschland
bis zur Dauer von sieben Kalen-
dertagen,

2. Auslandsdienstreisen bis zur Dauer
von sieben Kalendertagen.

(2) Die in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den und das Studienzentrum der Finanz-
verwaltung und Justiz Rotenburg a. d.
Fulda sind zuständig für die Anordnung
und Genehmigung von Auslandsdienst-
reisen sowie Reisen zu Fortbildungsver-
anstaltungen im Ausland der Beamtinnen
und Beamten ihres Geschäftsbereichs
oder Zuständigkeitsbereichs.

(3) Die Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main ist zuständig für die Anordnung
und Genehmigung von Dienstreisen so-
wie Reisen zur Fortbildung der Leiterin-
nen und Leiter der Finanzämter. Als all-
gemein genehmigt gelten für diese und
bei deren Abwesenheit für die zu ihrer
Vertretung bestellten Personen Dienstrei-
sen sowie Reisen zur Fortbildung inner-
halb

1. des Landes Hessen,

2. der Bundesrepublik Deutschland bis
zur Dauer von sieben Kalendertagen.

§ 11

Die in § 1 Abs. 1 genannten Behörden
sind zuständig für die Zusage der Um-
zugskostenvergütung für die Beamtinnen
und Beamten des mittleren und gehobe-
nen Dienstes ihres Geschäftsbereichs
oder Zuständigkeitsbereichs.

§ 12

(1) Der Hessischen Bezügestelle wird,
soweit in Abs. 2 bis 4 nichts anderes be-
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stimmt ist, für den Geschäftsbereich des
Ministeriums der Finanzen die Befugnis
übertragen

1. Reisekosten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz an Bedienstete des
Landes zu erstatten,

2. Umzugskostenvergütung zu gewäh-
ren und die in § 14 Nr. 2 bis 4 des
Hessischen Umzugskostengesetzes
genannten Entscheidungen zu tref-
fen,

3. Trennungsgeld zu bewilligen und zu
gewähren,

4. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 bis 3 zu befinden.

(2) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den sowie dem Studienzentrum der Fi-
nanzverwaltung und Justiz Rotenburg 
a. d. Fulda wird für ihren Geschäftsbe-
reich oder Zuständigkeitsbereich die Be-
fugnis übertragen,

1. ungemindertes Tagegeld nach § 9
Abs. 2 des Hessischen Reisekostenge-
setzes in besonderen Fällen über die
ersten zehn Tage hinaus bis zu weite-
ren 30 Tagen zu bewilligen,

2. Trennungsreisegeld über die ersten
zehn Tage hinaus bis zu weiteren 
30 Tagen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 der
Hessischen Trennungsgeldverord-
nung vom 20. Oktober 2011 (GVBl. I
S. 657), geändert durch Verordnung
vom 12. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 659), zu bewilligen.

(3) Abweichend von Abs. 1 Nr. 1 kann
die Erstattung von Reisekosten nach dem
Hessischen Reisekostengesetz durch die
Dienststelle erfolgen, in deren Interesse
oder Auftrag die Reise durchgeführt wur-
de, wenn die Erstattung von Reisekosten
nicht in elektronischer Form beantragt
wurde und eine Abgabe an die Hessische
Bezügestelle nicht zweckmäßig ist.

(4) Dem Ministerium der Finanzen
bleibt die Befugnis nach § 16 des Hessi-
schen Reisekostengesetzes vorbehalten.
Im Einzelfall kann das Ministerium der
Finanzen auch die Befugnisse nach Abs. 1
Nr. 1 und 3 ausüben und insoweit auch
über Widersprüche befinden, sofern die
Reisekosten oder das Trennungsgeld vom
Ministerium der Finanzen getragen wer-
den.

ACHTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Disziplinargesetz

§ 13

Den Leiterinnen und Leitern der in § 1
Abs. 1 genannten Behörden sowie der Di-
rektorin oder dem Direktor des Studien-
zentrums der Finanzverwaltung und Jus-
tiz Rotenburg a. d. Fulda wird als Dienst-
vorgesetzten für ihren Geschäftsbereich
oder Zuständigkeitsbereich die Befugnis
übertragen,

1. nach § 37 Abs. 3 Nr. 1 des Hessischen
Disziplinargesetzes Kürzungen der
Dienstbezüge bis zum zulässigen
Höchstmaß vorzunehmen,

2. nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Hessi-
schen Disziplinargesetzes Disziplinar-
klage zu erheben,

3. nach § 47 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Disziplinargesetzes über Wi-
dersprüche zu befinden,

4. nach § 83 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4
Satz 4 des Hessischen Disziplinarge-
setzes Entscheidungen zum Unter-
haltsbeitrag zu treffen,

5. nach § 89 Satz 1 des Hessischen Dis-
ziplinargesetzes die Disziplinarbefug-
nisse bei den Ruhestandsbeamtinnen
und Ruhestandsbeamten auszuüben.

NEUNTER TEIL

Zuständigkeiten nach der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die Steuerbeamtinnen und 
Steuerbeamten

§ 14

Der Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main wird für ihren Geschäftsbereich die
Befugnis übertragen,

1. nach § 11 der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für die Steuerbeamtin-
nen und Steuerbeamten den Vorbe-
reitungsdienst im Einzelfall zu verlän-
gern,

2. nach § 47 Abs. 4 Satz 1 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamtinnen und Steuerbeam-
ten die Befähigung für die Laufbahn
des mittleren Dienstes zuzuerkennen.

§ 15

Dem Studienzentrum der Finanzver-
waltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda
wird für seinen Zuständigkeitsbereich die
Befugnis übertragen,

1. nach § 34 Abs. 1 Satz 2 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamtinnen und Steuerbeam-
ten die Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse zu berufen und die Vorsitzen-
den der Prüfungsausschüsse zu be-
stellen,

2. nach § 35 Abs. 1 Satz 1 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamtinnen und Steuerbeam-
ten die Prüfungen organisatorisch zu
leiten,

3. nach § 35 Abs. 2 Satz 2 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamtinnen und Steuerbeam-
ten Personen, die nicht dem Prü-
fungsausschuss angehören und ein
dienstliches Interesse haben, die An-
wesenheit in den mündlichen Prüfun-
gen mit Ausnahme der Beratungen
des Prüfungsausschusses allgemein
oder im Einzelfall zu gestatten,



386 Nr. 25 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 30. Dezember 2014

4. nach § 42 Abs. 3 der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für die Steuer-
beamtinnen und Steuerbeamten dem
Prüfling Einsicht in seine Prüfungsar-
beiten einschließlich der Bewertung
zu gewähren.

ZEHNTER TEIL

Zuständigkeiten für die Entscheidung
über Widersprüche

§ 16

(1) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den und dem Studienzentrum der Finanz-
verwaltung und Justiz Rotenburg a. d.
Fulda wird für ihren Geschäftsbereich

oder Zuständigkeitsbereich die Befugnis
übertragen, über Widersprüche in Verfah-
ren nach § 54 Abs. 1 des Beamtenstatus-
gesetzes zu entscheiden, soweit das Mi-
nisterium der Finanzen den Verwaltungs-
akt nicht selbst erlassen hat.

(2) Vorschriften, welche die Zuständig-
keiten für die Entscheidung über Wider-
sprüche abweichend regeln, bleiben un-
berührt.

ELFTER TEIL

Inkrafttreten

§ 17

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2015 in Kraft.

Wiesbaden, den 18. Dezember 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e r  F i n a n z e n  

D r.  S c h ä f e r
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